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technologiebranchen (etwa Photovoltaik oder Windkraft) entstammt, darge-
stellt und gemessen werden.  

315. Die Expertenkommission regt daher eine systematische Analyse der 
Wissensflüsse zwischen den verschiedenen Technologiebereichen an. Eines 
der Ziele dieser Analyse kann sein, aus den Wissensverflechtungen Hand-
lungsempfehlungen für die allgemeine F&E-Förderpolitik abzuleiten. Ein Bei-
spiel wäre eine Steigerung der Forschungsförderung in Bereichen, die maßgeb-
lich „Vorarbeiten“ für die industrielle (private) Energieforschung leisten, so-
fern solche Verflechtungen tatsächlich identifiziert werden können. Die F&E-
Politik des Bundes im Bereich der Energieforschung sollte daher nicht isoliert 
von der allgemeinen F&E-Politik betrachtet werden. 

Fallstudien Innovationswirkungen 

316. Im Folgenden werden ergänzend anhand von Fallstudien die bereits 
erläuterten genannten Wirkungstypen (Abb. 10-5) exemplarisch aufgezeigt. 
Dabei ist für die Identifikation, Analyse und Einordnung von Innovationswir-
kungen neben der Kategorisierung nach Wirtschaftssektoren auch eine wert-
schöpfungsbezogene Betrachtung der Innovation aufschlussreich. Anhand der 
nachfolgenden schematischen Darstellung lassen sich Innovationen einzelnen 
Wertschöpfungsstufen zuordnen. Hierzu sind diese mit den Buchstaben A bis F 
gekennzeichnet sowie jeweils mit einem Beispiel aus dem obigen Text bzw. 
den unten geschilderten Fallstudien ergänzt.  

Abb. 10-5: Schematische Wertschöpfungskette 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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317. Die nachfolgend skizzierten Fallstudien illustrieren bereits beobachtbare 
Innovationswirkungen mit Energiewendebezug und ordnen diese gemäß den 
oben skizzierten Schemata ein. 

Case Study 1: Smart Grid – Teilautarke Netzsteuerung statt Netzausbau 
(Innovationstyp: I/D) 
Durch die steigende Anzahl dezentraler und fluktuierender Stromeinspeisungen, z. B. 
durch Photovoltaik-Anlagen, sehen sich Netzbetreiber beim Betrieb von lokalen Verteil-
netzen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert: Die zunehmende Volatilität 
der Stromerzeugung im Verteilnetz erzeugt zunehmend Überlastungszustände, Span-
nungserhöhungen sowie Lastflussumkehrungen. Infolgedessen wird nach Möglichkeiten 
gesucht, die eine effiziente Bewältigung dieser Herausforderungen in den Verteilnetzen 
ermöglichen. Als innovative Lösung können in Ortsnetzstationen Steuereinheiten instal-
liert werden, die mit Sensoren und Regelungseinheiten kommunizieren, die an neural-
gischen Punkten im öffentlichen Netz verteilt sind. Ein derartiges System ermöglicht ein 
umfassendes, vollautomatisches und effektives Netzmonitoring und erlaubt in kriti-
schen Situationen, den Lastfluss autark zu beeinflussen. Es erfüllt somit die technischen 
Anforderungen an ein Smart Grid, vermeidet jedoch mögliche Konflikte mit dem Daten-
schutz, da das System unabhängig von Smart Metern agiert und somit kein Zugriff auf 
kundenspezifische Daten erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil ist die Integration der 
intelligenten Ortsnetzstation in das bestehende Netzsystem, wodurch der kosteninten-
sive Ausbaubedarf des Verteilnetzes verringert werden kann. Die beschriebene Entwick-
lung wurde von den Erfordernissen der Energiewende angestoßen. Im Sinne der obigen 
Schemata handelt es sich um eine Innovationswirkung vom Typ I/D. 

 

Case Study 2: Dynamisierung chemischer Prozesstechnik (Innovationstypen: 
III/F) 
Im Rahmen der Energiewende ergaben sich neue Anforderungen an die Gasprozess-
technik. Sowohl für Biogasanlagen als auch im Rahmen des sog. „Power-to-Gas“-
Verfahrens, mit dessen Hilfe Strom aus erneuerbaren Quellen in Form von Methan 
gespeichert werden kann, mussten Gasanalysetechniken weiterentwickelt werden. Um 
den dynamischen Anlagenbetrieb zu steuern und die Qualität der Edukte und Produkte 
zu kontrollieren, waren schnellere und preiswertere Analyseverfahren erforderlich, als 
für die statische Fahrweise großer Anlagen. Die resultierenden preiswerteren und 
schnelleren Analyseverfahren werden mittlerweile auch bei der Gasmischungsherstel-
lung in konventionellen chemischen Anlagen (bspw. der petrochemischen Industrie) 
genutzt und sind somit dem Innovationstyp III/F zuzurechnen. 
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Case Study 3: Smart Grid – Innovationskaskade: Vom Hybridfahrzeug zum 
Energiecontainer (Innovationstypen: I/B und II+III/C) 

Getrieben von der Anforderung, den Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu senken und so 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, wurde von Kraftfahrzeugherstellern die 
Entwicklung von Hybridantrieben vorangetrieben. Hierfür entwickelten insbesondere 
Zulieferunternehmen zunächst die erforderlichen Komponenten, beispielsweise die 
Gleichrichtertechnik inkl. Steuerung. Diese Entwicklung umfasste neben der für den 
Einsatz in Kraftfahrzeugen erforderlichen Miniaturisierung bestehender Technik auch 
deren Kostenoptimierung. Dabei handelte es sich um Innovationen vom Typ I/B. Nach 
der Einführung der neuen Technik im Kraftfahrzeugmarkt begannen Automobilzuliefe-
rer nach zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten für die nun zur Verfügung stehenden, ver-
gleichsweise preiswerten Komponenten zu suchen. So wurde beispielsweise ein sog. 
Energiecontainer, der Solarmodule, Kleinwindkraftanlage, optionale Dieselgeneratoren, 
Akkumulatoren und eine Steuerungseinheit zu einem mobilen Kombikraftwerk in einem 
Container integriert, entwickelt. Der Energiecontainer kann im Inselbetrieb oder im 
netzparallelen Betrieb betrieben werden und eignet sich sowohl für den Einsatz in 
strukturschwachen Regionen und Entwicklungsländern als auch in der Landwirtschaft 
oder für die Katastrophenhilfe, als Ladestation für Elektrofahrzeuge oder als Netzstabili-
sator. Der Energiecontainer kombiniert verschiedene Produkte aus dem Energiewende-
kontext für den Einsatz mit und ohne Energiewendebezug und verkörpert somit eine 
Innovation vom Typ II+III/C 

 

Case Study 4: Innovative Verkehrskonzepte (Innovationstyp: II/E) 

Im Bereich des motorisierten Individualverkehrs führen insbesondere steigende Kraft-
stoffpreise und die Parkraumsituation in Innenstädten zu Innovationen im Dienstleis-
tungssektor, wie die dynamische Entwicklung und Verbreitung von Carsharing-
Angeboten zeigt. Hier werden Fahrzeugnutzung und Fahrzeugbesitz gezielt entkoppelt 
und durch die Verfügbarkeit bzw. spezifische Entwicklung entsprechender IKT-
Anwendungen, die Bindung an feste Stellplätze aufgelöst. Dies erlaubt angemeldeten 
Nutzern, spontan ein sich in der Nähe befindliches Fahrzeug auszuleihen und es ir-
gendwo im Geschäftsgebiet wieder abzustellen. 

Werden für dieses System Elektrofahrzeuge und Strom aus regenerativen Quellen ein-
gesetzt, so ergibt sich der unmittelbare Bezug zur Energiewende. 
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Case Study 3: Automatisierung der Herstellung von Großserienbauteilen 
für Windkraftanlagen und Luftfahrtindustrie (Innovationstyp: III/F) 

In den Anfangsjahren der Windenergiebranche erfolgte die Herstellung von Rotorblät-
tern für Windkraftanlagen aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) weitgehend in 
Handarbeit. Aufgrund des starken Anlagenzubaus in den vergangenen zwei Jahrzenten 
und der daraus resultierenden Nachfrage nach entsprechenden Bauteilen entstand im 
Bereich der Rotorblattfertigung ein hoher Automatisierungsdruck. Dieser wurde ver-
stärkt durch Qualitätsprobleme im Zusammenhang mit hohen Fehleranfälligkeiten in 
der manuellen Fertigung (80 % der Fehler an Rotorblättern sind auf Fertigungsmängel 
zurück zu führen). In der Folge wurde die Rotorblattfertigung teilweise automatisiert. In 
Forschungsprojekten wurden beispielsweise Verfahren zur Preform-Herstellung durch 
ebene Ablage für räumliche Bauteile als Basis einer automatisierten Prozesskette zur 
Rotorblattfertigung entwickelt, und über weitere Anstrengungen der Automatisie-
rungsgrad bei der Rotorblattherstellung deutlich erhöht. 

Durch Forschungskooperationen finden die Ergebnisse auch Verwendung in verwand-
ten Produktionsprozessen, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie, da auch Flugzeug-
rümpfe auf Basis kohlefaserverstärkter Kunststoffe (CFK-Technik) gefertigt werden. 
Somit führt die Weiterentwicklung der Prozessautomatisierung im Bereich der Rotor-
blattfertigung zu einer kostensenkenden Innovation im Bereich des Flugzeugbaus – die 
energiewendeinduzierte Weiterentwicklung wirkt sich außerhalb des Energiewende-
kontexts aus. Es liegt also eine Innovationswirkung des Typs III/F im Sinne der obigen 
Schemata vor. 

 

10.5 Beschreibung von Kostensenkungen mithilfe von Lernkurven 

318. Überschlagsmäßige, quantitative Aussagen über die Kostensenkungen 
von Energiewende-Innovationen können mithilfe des Erfahrungskurvenansat-
zes getroffen werden. Es handelt sich um die mit der Diffusion von neuen 
Technologien verbundenem Prozess oftmals sinkenden Kosten als Folge von 
technologischem Lernen (Learning-by-Doing), Skaleneffekten und fortschrei-
tender technischer Weiterentwicklung. Dieser Ansatz wurde bereits vielfach 
bei neuen Energietechnologien angewandt. Bei der Schätzung von Lernkurven 
wird die Entwicklung der Stückkosten der jeweiligen Technologie in Zusam-
menhang mit deren kumulierter Produktion gebracht („Ein-Faktoren-Modell“). 
Die kumulierte Produktion dient hierbei als Proxy für die erlangte „Erfahrung“. 
Zusätzlich können weitere Faktoren in die Analyse mit einbezogen werden 
(„Mehr-Faktoren-Modell“). Hierbei werden vor allem F&E-Ausgaben integriert, 
die neben den Lerneffekten einen Einfluss auf die Stückkosten haben können. 
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Zusätzlich sollte auch der allgemeine technische Fortschritt berücksichtigt 
werden (exogenes Lernen). Weitere Einflussfaktoren auf die Stückkosten kön-
nen aber auch aus veränderten Marktbedingungen (Inputpreise im Produkti-
onsprozess) oder der Dimension des Lernsystems (global oder national) beste-
hen.  

319. Im Folgenden wird vereinfacht von einem Ein-Faktor-Lernkurven Modell 
ausgegangen. Dabei muss die kumulierte Kapazität als Surrogat für verschie-
dene Einflussfaktoren dienen (Learning by doing, Skaleneffekten, F&E-
Aktivitäten, Spillover aus anderen Bereichen etc.): kt = k0 Kapazitätt

a. Hier ste-
hen kt für die Kosten der im Jahr t installierten Anlagen und Kapazitätt für die 
bis zum Jahr t kumulativ errichtete Kapazität dieser Technologie. a < 0 bezif-
fert die prozentuale Kostenreduktion im Fall eines ein-prozentigen Anstiegs 
der kumulierten Kapazität (Learning-by-Doing Elastizität) und ist ein technolo-
giespezifischer Parameter. Aus diesem Parameter errechnet sich die Kostenre-
duktion, die bei einer Verdopplung der kumulativ errichteten Kapazität zu er-
warten wäre, gemäß 1-2a (Fortschrittsrate). Beispielsweise würden die Kosten 
bei a = –20 % und einer Verdopplung der kumulierten Kapazität um rund 13 % 
sinken. 

320. Für die neuen erneuerbaren Technologien nennt die wissenschaftliche 
Literatur große Bandbreiten für die Fortschrittsraten (vgl. als Überblick (Jun-
ginger et al., 2010) sowie die öffentlich verfügbare Datenbank des Green-X-
Projekts des European Renewable Energy Council (EREC, 2014). Vorsichtige 
Mittelwertschätzungen liegen bei  

 Wind onshore  15 % bis 2004, danach 2 %40 

 Photovoltaik  20 % bis 2006, danach 14,3 %41 

                                                        
40 Diese Zahlen sind äquivalent mit 2.250 Euro/kW Investitionsausgaben im Jahr 2020. De facto 
sind die spezifischen Investitionsausgaben seit 2005 nicht mehr gefallen, was allerdings auf die 
gestiegenen Rohstoffkosten (vor allem Stahlpreise) zurückgeführt werden muss. Durch ein 
besseres Anlagendesign und höhere Türme steigt die Jahreserzeugung. Demnach sinken die 
Kosten für Windkraft immer noch. 
41 Mit den Zahlenangaben von GWS / EWI / Prognos (2014, S. 117ff.) errechnen sich diese Lern-
raten. Seit 2010 ist ein nochmaliger Rückgang der Fortschrittsraten auf derzeit 7,7 % festzustel-
len. 
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 Elektrizität aus Biogas 2,5 % bis 2010, danach 5 % 

321. Für die entsprechende Quantifizierung des EEG-Effekts auf die globale 
Kostenentwicklung sei zunächst das Beispiel der Photovoltaik herangezogen. 
Wir greifen dazu auf das prinzipielle Vorgehen und die Zahlenangeben von 
GWS / EWI / Prognos (2014, S. 117ff.) zurück, allerdings mit einer wesentli-
chen Modifikation: Da die mit dem EEG ausgelösten Investitions- und Kosten-
effekte in der Öffentlichkeit mit der Energiewende in Verbindung gebracht 
werden, sollte das Monitoring der Energiewende entsprechend vorgehen. 

322. Ohne die in Deutschland getätigten PV-Investitionen und die damit aus-
gelösten Lerneffekte wären die durchschnittlichen globalen Investitionskosten 
heute noch nicht auf unter 2.000 Euro/kW installierte Leistung gefallen. Sofern 
unterstellt wird, dass die im Rest der Welt installierte PV-Kapazität ihren heu-
tigen Wert von rund 70 GW (2012) erreicht hätte, selbst wenn in Deutschland 
kein PV-Zubau stattgefunden hätte, lägen die spezifischen PV-
Investitionskosten um rund 30 % über den aktuellen Werten. Ohne den vom 
EEG ausgelösten Lerneffekt hätten die im Jahre 2012 im Ausland getätigten 
PV-Investitionen ein Finanzvolumen von 40 Mrd. Euro zusätzlich erfordert. 
Dieser Lerneffekt übersteigt die von den deutschen Elektrizitätsverbrauchern 
im Jahr 2012 finanzierten EEG-Vergütungszahlungen um mehr als das 5-Fache. 
Die Expertenkommission hält diesen Lerneffekt für einen geeigneten Indikator, 
der die innovationsbezogenen Vorteile des PV-Ausbaus charakterisiert.  

323. Bei Vorliegen entsprechender Daten zu den Investitionsvolumina im In- 
und Ausland sowie den technologiespezifischen Fortschrittsraten kann man 
ähnliche Berechnungen auch für andere geförderte Energiewende-Aktivitäten 
vornehmen. So gelangt die Expertenkommission beispielsweise mit analogen 
Berechnungen für die Onshore-Windkraft zum Ergebnis, dass die Welt im Jahr 
2012 in Höhe von rund 5 Mrd. Euro von den EEG-induzierten Windkraft-
Innovationen bzw. dem damit seit dem Jahr 2000 verbundenen Lernkurvenef-
fekt profitiert. Bei Biogas ist das Ergebnis negativ: Der globale Lernkurvenvor-
teil liegt mit gut 1 Mrd. Euro im Jahr 2012 unter den aktuellen EEG-
Differenzzahlungen für Biogasanlagen. Bei Biogas gibt es also bislang keinen 
erkennbaren global wirksamen Innovationsvorteil.  

324. Bei den vorhergehenden Überlegungen sollte natürlich beachtet wer-
den, dass die Vorteile der Lerneffekte nicht unmittelbar der deutschen Wirt-
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schaft oder den binnenländischen Verbrauchern zugutekommen. Nichtsdes-
totrotz wäre eine genauere Abschätzung dieser Wirkungen wichtig, etwa für 
eine bessere Einschätzung des deutschen Beitrags zu den internationalen An-
strengungen zum Klimaschutz. Dieser besteht eben nicht nur in einer Minde-
rung der nationalen Treibhausgasemissionen, sondern insbesondere in den 
erzielten Kostenreduktionen bei erneuerbaren Technologien. In Zukunft ist es 
möglich, dass diese Rolle auch von anderen Nationen übernommen wird, so 
dass Deutschland von diesen Bemühungen profitieren könnte.  

325. Wegen der globalen Vernetzung entstehen auch für Deutschland Vortei-
le. Das Erreichen der Klimaschutzziele wird preiswerter, die verfügbare Kauf-
kraft in Ausland und damit die Chancen der deutschen Exportwirtschaft stei-
gen. Im Übrigen tragen die mit erneuerbaren Investitionen im Ausland ver-
bundenen Lerneffekte dazu bei, dass auch hierzulande die spezifischen Investi-
tionskosten sinken. Im Übrigen könnte die Bundesregierung in aller Beschei-
denheit darauf hinweisen, dass sie bzw. die inländischen Letztverbraucher 
über das EEG einen Entwicklungsbeitrag in beträchtlicher Höhe leisten. 

 





Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 407 – Drucksache 18/3487

Energiepreise und Energiekosten 

173 

 Energiepreise und Energiekosten 11

Das Wichtigste in Kürze 

Die Expertenkommission ist nach wie vor davon überzeugt, dass die aggregier-
ten Letztverbraucherausgaben für Energie einen guten Indikator für die allge-
meine Bezahlbarkeit darstellen. Dies ermöglicht zudem die einzelnen Kompo-
nenten der Ausgaben und deren Veränderung über die Zeit zu betrachten. 
Bedingt durch den Anstieg der Netzentgelte und der EEG-Kosten sind die 
Letztverbraucherausgaben deutlich gestiegen, eine Entwicklung, die durch 
sinkende Großhandelsstrompreise nicht vollständig kompensiert wurde. Der 
von der Expertenkommission vorgeschlagene Indikator der aggregierten Letzt-
verbraucherausgaben für Strom steigt in Folge dessen von 2,5 % im Vorjahr 
auf 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts. 

Neben der generellen Bezahlbarkeit sind auch Unterschiede in den jeweiligen 
Energiepreisen zu beachten. Zu den Ursachen gehören Ausnahmeregelungen 
im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung des EEG. Außerdem ist der 
Merit-Order-Effekt mit einem Entlastungseffekt verbunden. Durch die Integra-
tion Deutschlands in den europäischen Strombinnenmarkt gibt es den Merit-
Order-Effekt vermutlich auch in anderen europäischen Ländern. Die Experten-
kommission hatte in ihren letzten Stellungnahmen bereits angeregt, dass Un-
ternehmen sich zumindest in Höhe des Merit-Order-Effekts an den Kosten der 
erneuerbaren Energien beteiligen sollten. Bei einem Spillover des Merit-Order-
Effekts auf andere europäische Märkte wäre der Beitrag der entlasteten Un-
ternehmen um die Höhe des Merit-Order-Effekts im Ausland zu reduzieren. 

Ein bloßer Vergleich der Energiepreise greift zu kurz. Es müssen auch die tat-
sächlichen Energiekosten der Unternehmen berücksichtigt werden. Diese 
werden im Fortschrittsbericht 2014 anhand des Anteils der Energiekosten an 
der sektoralen Bruttowertschöpfung dargestellt. Die Expertenkommission 
empfiehlt, auf diesem Ansatz aufzubauen und den Indikator „Energiestückkos-
ten“ zusätzlich international zu vergleichen. Dabei erweisen sich die Energie-
kosten im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands insgesamt immer noch mo-
derat im Vergleich zu anderen Ländern. Dies gilt jedoch nicht für alle Sektoren, 
so dass eine detailliertere Betrachtungsweise empfehlenswert ist. Für Aussa-
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gen über die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen müssen neben den 
Energiekosten weitere Faktoren berücksichtigt werden. 

11.1 Elektrizitätswirtschaftliche Gesamtrechnung 

326. Die Expertenkommission legt erneut eine Übersicht der aggregierten 
Elektrizitätsausgaben (Letztverbraucherausgaben) vor, weil sich daran die Fra-
ge der Bezahlbarkeit der Elektrizität aus gesamtwirtschaftlicher Sicht beurtei-
len lässt. Für die übrigen Bereiche wird auf die letzte Stellungnahme der Ex-
pertenkommission zum Monitoring-Bericht der Bundesregierung verwiesen.  

327. In den folgenden Ausführungen werden die einzelnen Komponenten der 
Letztverbraucherausgaben für Elektrizität deutlich, die für die eingetretenen 
Veränderungen verantwortlich sind. Bei den in Tab. 11-1 zitierten Angaben 
handelt es sich teilweise um vorläufige Werte. Ausgangspunkt für den aktuel-
len Bericht sind die vom Statistischen Bundesamt jährlich ermittelten Gesamt-
erlöse aus dem Absatz an Elektrizität an Letztverbraucher. Diese Erlöse bein-
halten neben den Arbeits- sowie Leistungs- und Verrechnungsentgelten auch 
Netznutzungsentgelte sowie Steuern und Abgaben (Stromsteuern, Konzessi-
onsabgaben, EEG-Umlage etc.), aber nicht die Umsatzsteuer42. Ebenfalls nicht 
enthalten sind die Ausgaben für die Eigenerzeugung von Elektrizität in Indust-
rie- und Blockheizkraftwerken. Die Erlöse aus dem Stromverkauf berücksichti-
gen auch die Entlastungen nach § 9a StromStG, die im nachträglichen Entlas-
tungsverfahren gewährt werden. Damit ändern sich die Zahlen zu den Netto-
Erlösen aus dem Stromverkauf im Vergleich zum letzten Monitoring-Bericht 
um bis zu 0,7 Mrd. Euro.  

328. Auch im Berichtsjahr folgen aus den aggregierten Daten des Statisti-
schen Bundesamtes geringere Letztverbraucherausgaben als das Ergebnis des 
Elektrizitätsverbrauchs (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen) multipliziert mit 

                                                        
42 Die Angaben des Statistischen Bundesamtes zu den Erlösen des Stromabsatzes beinhalten 
Stromsteuervergünstigungen, die im nachträglichen Entlastungsverfahren gewährt und zu-
nächst vom Stromlieferanten erhoben werden (§ 10 und ab dem Jahr 2011 § 9 StromStG). Die 
Gesamthöhe der jährlichen Entlastung durch den Spitzenausgleich ist in den Subventionsbe-
richten der Bundesregierung (BMF, 2013) dokumentiert und wurde von den Erlösangaben des 
Statistischen Bundesamtes abgezogen. 
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den Großhandelspreisen (EEX), den Netzentgelten (Bundesnetzagentur) sowie 
den Abgaben, Umlagen und Stromsteuern. Entsprechend werden die gesam-
ten Letztverbraucherausgaben für Elektrizität in Tab. 11-1 und den folgenden 
Abbildungen unterschätzt, und zwar selbst unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, dass die Kosten der selbst erzeugten Elektrizität hier nicht erfasst sind. 

Tab. 11-1: Struktur der Letztverbraucherausgaben für Elektrizität 

  
2010 2011 2012 2013 

[Mrd. Euro] 
Gesamtausgaben [1] 60,9 63,6 64,3 70,4 
Staatlich induzierte Elemente  17,2 23,0 23,3 30,0 
Davon         
Stromsteuern [2] 6,4 7,2 7,0 7,0 
Konzessionsabgaben [3] 2,1 2,2 2,1 2,1 
EEG-Umlage (Differenzkosten) [4] 8,3 13,4 14,0 19,8 
KWK-G [5] 0,4 0,2 0,3 0,4 

Offshore Umlage (§ 17F ENWG) [6] - - - 0,8 

Staatlich regulierte Elemente  16,9 17,6 19,0 21,2 
Davon         
Netzentgelte Übertragungsnetz [7] 2,2 2,2 2,6 3,0 
Netzentgelte Verteilnetz [8] 14,7 15,4 16,4 18,2 

Marktgetriebene Elemente  26,8 23,1 22,0 19,2 
Davon         
Marktwert EEG-Strom [9] 3,5 4,4 4,8 4,2 
Erzeugung und Vertrieb [10] 23,3 18,6 17,2 15,0 

[1] Erlöse aus dem Stromabsatz gemäß Destatis (2014c) abzüglich Steuervergünstigungen aus nach-
träglichen Entlastungsverfahren gemäß BMF (2013) 
[2] (Destatis, 2014d) 
[3] Schätzung auf Basis Destatis (2012a)und Destatis (2012b) 
[4] ÜNB Jahresabrechnungen EEG (ÜNB, 2014c) 
[5] ÜNB Jahresabrechnungen KWK-G (ÜNB, 2014d) 
[6] ÜNB Jahresabrechnungen Offshore Umlage (§ 17F ENWG), (ÜNB, 2014e) 
[7] Persönliche Mitteilung BNetzA 2012, 2013, 2014 und eigene Berechnung und Annahmen 
[8] Persönliche Mitteilung BNetzA 2012, 2013, 2014 und eigene Berechnung und Annahmen 
[9] BMWi (2014g) 
[10] Residuum 

329. Es gibt einige Ausgabenpositionen, die sich zwischen 2010 und 2013 
besonders deutlich geändert haben. Haupttreiber sind die staatlich induzier-
ten und regulierten Ebenen, darunter die EEG-Umlagezahlung mit ca. 
11 Mrd. Euro und die NetzentgeIte mit ca. 4,2 Mrd. Euro. Die Steigerungen im 
Bereich der Netzentgelte sind enorm, insbesondere für den Bereich der Ver-
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teilnetze. Für 2014 sind weitere Steigerungen bereits angekündigt43. Der Er-
fahrungsbericht zur Anreizregulierung (BNetzA, 2014d) liefert Hinweise für die 
Ursachen. 

330. Der wettbewerbliche Strommarkt hat aber auch zu einer starken Entlas-
tung in Höhe von 8,5 Mrd. Euro bei der Position „Erzeugung und Vertrieb“ 
beigetragen. Zu den Ursachen gehören die tieferen Preise für Brennstoffe und 
CO2-Emissionsrechte. Auch sind die langfristigen Kosten der Stromerzeugung 
heute gesamtwirtschaftlich betrachtet nicht mehr gedeckt. In den kommen-
den Jahren werden die Ausgaben für Erzeugung und Vertrieb daher wohl wie-
der ansteigen müssen.  

331. Der Anstieg insbesondere der Netzentgelte und der EEG-Kosten wurde 
durch sinkende Großhandelsstrompreise nicht vollständig kompensiert. Der 
von der Expertenkommission vorgeschlagene Indikator der aggregierten Letzt-
verbraucherausgaben für Elektrizität steigt in Folge dessen von 2,5 % im Vor-
jahr auf 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts. 

332.  Neben der generellen Bezahlbarkeit ist jedoch auch die Diskussion über 
Verteilungswirkungen von Preisveränderungen wichtig – nicht zuletzt für die 
Akzeptanz der Energiewende. Zudem können Veränderungen von Energieprei-
sen und Energiekosten Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, haben. Hierzu führt 
der Fortschrittsbericht 2014 die bestehenden Ausnahmeregelungen (Energie- 
und Stromsteuerbegünstigung, EEG und KWKG etc.) an. Um den Einfluss von 
institutionellen Änderungen (inkl. den indirekten Auswirkungen, wie z. B. Me-
rit-Order Effekte) auf die (internationale) Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen darzustellen, ist jedoch eine breitere Betrachtungsweise angeraten. 
Dazu wird im Folgenden ergänzend zu der Darstellung von Energiepreisen und 
Energiekosten im Fortschrittsbericht 2014 diskutiert, mit welchen Daten und 
Methoden Aussagen über Energiepreise, Energiekosten und die Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen getroffen werden können und zu welchen Einsich-
ten dieser ganzheitlichere Betrachtung führt. 

                                                        
43 Siehe z. B. Handelsblatt (2014). 
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333. Energiekosten sind nur ein Teil der gesamten Produktionskosten von 
Unternehmen. Sie hatten zum Beispiel im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 
2012 einen Anteil von rund 2 % am Bruttoproduktionswert (BMWi, 2014a, 
Abschnitt I.8.2.2). Für Rückschlüsse auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen müssen daher weitere (Kosten-)Unterschiede berücksichtigt werden. 
Dazu gehören Unterschiede im jeweiligen Regulierungsrahmen und klassische 
Standortfaktoren, wie z. B. das jeweilige (Unternehmens-)Steuersystem, das 
Lohnniveau und die Qualität des Personals auf dem jeweiligen Arbeitsmarkt. 
Zudem ist die Wettbewerbsintensität, vor allem die Einfachheit des Marktzu-
tritts, entscheidend. Denn steigende Energiekosten haben nur einen geringen 
Einfluss auf die (industrielle) Wettbewerbsfähigkeit, wenn diese Steigerungen 
dauerhaft auf die Konsumenten überwälzt werden können. Dies festzustellen 
und damit die Auswirkungen von Kostensteigerungen bewerten zu können, ist 
mit einer alleinigen Beschreibung und dem Vergleich von Energiekosten nur 
schwer zu leisten. Analysen zu Auswirkungen von Energiekosten auf die Wett-
bewerbsfähigkeit müssen daher auch Entwicklungen der Einsatzmenge und 
Preise anderer Inputfaktoren (z. B. für den Faktor Arbeit in Form von Lohn-
stückkosten) sowie deren Einfluss und Wechselwirkung mit Energiekosten 
berücksichtigen. Bei anderen Kostenfaktoren hingegen sind regionale Unter-
schiede weniger bedeutsam, da sich z. B. die zugrundeliegenden Preise auf 
dem Weltmarkt bilden, wie etwa bei bestimmten Rohstoffen. Deshalb sind 
zusätzlich zu einem rein faktenbasierten Monitoring tiefergehende Analysen 
(Studien) erforderlich. Im Folgenden wird die Analyse von den Energiepreisen 
zu Energiekosten und schließlich zur Wettbewerbsfähigkeit diskutiert (Abb. 
11-1). 
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Abb. 11-1: Energiepreise, Energiekosten und Wettbewerbsfähigkeit 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

334. Regionale Unterschiede bei Inputpreisen (wie z. B. Strom- oder Erdgas-
preise) können eine Erklärung für Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen sein. Im Fortschrittsbericht werden daher auch die Entwick-
lung des Preisniveaus und Preisänderungen national wie auch im Vergleich zu 
anderen Ländern dargestellt. Ein Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen auf Basis der unterschiedlichen Energiepreise greift aber zu kurz: 
Bei einem alleinigen Vergleich von Preisen werden Anpassungen der Input-
menge sowie Substitutionsprozesse im Zuge von Preisänderungen ignoriert. 
Daher sollte zusätzlich auch die Entwicklung der tatsächlich eingesetzten Ener-
giemengen berücksichtigt werden, d. h. es sollten die Energiekosten betrach-
tet werden. Während im Fortschrittsbericht die Energiekosten im Verhältnis 
zum Bruttoproduktionswert und zur Bruttowertschöpfung für einzelne Wirt-
schaftszweige bereits angegeben werden, sollten diese im Zeitablauf darge-
stellt werden und um einen Ländervergleich erweitert werden - analog zu den 
im Fortschrittsbericht bereits existierenden Vergleichen von Endverbraucher-
preisen. Für Unternehmen im (internationalen) Wettbewerb sind nämlich 
nicht nur die Entwicklung der eigenen Energiepreise und Energiekosten, son-
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dern auch die ihrer Konkurrenten relevant. Dabei sollten jedoch die im vorhe-
rigen Absatz erwähnten Einschränkungen und weitere Faktoren berücksichtigt 
werden. 

11.2 Energiepreise 

335. Im Fortschrittsbericht 2014 der Bundesregierung wird die nationale 
Preisentwicklung verschiedener Energieprodukte (z. B. Mineralölprodukte, 
Großhandelspreise für Elektrizität) sowie die Entwicklung der international 
gehandelten Energieträger (Rohöl, Erdgas, Steinkohle) und CO2-Zertifikate 
dargestellt. 

Abb. 11-2: Strompreise für Haushaltskunden 

 
Quelle: BMWi (2014a, Abbildung I.8.5), Daten von BNetzA 

336. Der Fortschrittsbericht 2014 diskutiert in Abschnitt I.8.1.5 Verbraucher-
preise für Strom. Die Abbildungen des Fortschrittsberichts 2014 der Strom-
preise für Haushaltskunden einerseits sowie der nicht begünstigten Gewerbe- 
und Industriekunden andererseits sind hier wiedergegeben. Zunächst sei auf 
einen nicht weiter diskutierten Aspekt hingewiesen: Bekanntlich sind die End-
kundenpreise gestiegen, und zwar in beiden Fällen wesentlich bedingt durch 
den überaus kräftigen Anstieg der EEG-Umlage. Dies wurde bereits an anderer 
Stelle diskutiert. Interessant ist jedoch der Vergleich der Kosten für Energiebe-
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schaffung und Vertrieb (inkl. Marge). Während dieser Kostenbestandteil seit 
2009 bei den Haushaltskunden stagniert und im Jahr 2013 sogar noch leicht 
ansteigt, sinkt er bei den gewerblichen und industriellen Letztverbrauchern, 
und zwar im Jahr 2013 recht deutlich. Im Jahr 2013 beträgt der Unterschied 
schon 4 Cent/kWh. Offensichtlich kommt der rückläufige Großhandelsstrom-
preis in der Wirtschaft an, nicht aber bei den privaten Haushalten. 

Abb. 11-3: Strompreise für nicht-begünstigte Gewerbe- und Industriekunden 

 
Quelle: BMWi (2014a, Abbildung I.8.6), Daten von BNetzA 

337. Doch Unterschiede in der Höhe der einzelnen Preisen und Preiskompo-
nenten treten nicht nur zwischen Haushalten und Unternehmen, sondern 
auch zwischen Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern auf. Regionale 
Unterschiede bei Inputpreisen können eine Erklärung für Unterschiede in der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sein. Im Fortschrittsbericht wird ein 
europäischer Vergleich von Endverbraucherpreisen (Strompreise) basierend 
auf Daten von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, 
durchgeführt. Allerdings sind Aussagen auf Basis dieser Daten zu qualifizieren. 
Die (industriellen) Preise in den Eurostat-Daten sind nicht nach Sektoren, son-
dern nur nach der Größe des Abnahmefalls differenziert. Dabei sind aber vor 
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allem sehr große Abnehmer unterrepräsentiert bzw. für viele Länder nicht 
vorhanden. Die Daten der internationalen Energieagentur IEA über aggregierte 
Endverbraucherpreise sind zwar für viele Länder weltweit vorhanden, nur lei-
der international nicht vergleichbar. Dies liegt an der inkonsistenten Datener-
hebung und mangelnder Überprüfung (vgl. Frontier Economics / EWI, 2010). 
Der Vergleich von Energiepreisen auf Basis dieser Datengrundlagen ist also 
schwierig. 

338. Für einen internationalen Vergleich der Höhe und Veränderung der Prei-
se wären die tatsächlich gezahlten Preise (d. h. inklusive aller geltenden Aus-
nahmen) für Energieeinsatzmengen im Produktionsprozess von Unternehmen 
im Vergleich zu denen ihrer nationalen und internationalen Wettbewerber 
erforderlich. Wenn dies auf Firmenebene nicht möglich ist, sollte ein Vergleich 
zumindest innerhalb einer Branche stattfinden, um direkte Konkurrenten bes-
ser gegenüberstellen zu können. Eine Möglichkeit diese Datenprobleme zu 
umgehen, bieten selbstständig erhobene Umfragedaten. Während diese Her-
angehensweise detaillierte Informationen über einzelne Unternehmen und 
Sektoren bietet, sind die Daten in den meisten Fällen nicht repräsentativ 
(CEPS, 2014). Um längerfristige Trends zu entdecken – eines der Ziele des Mo-
nitorings –, wäre zudem eine regelmäßige Wiederholung der Umfrage not-
wendig. Daher existieren Studien, in denen die offiziellen Daten mit eigenen 
Abschätzungen für eine bestimmte Gruppe (vor allem energie-intensive Un-
ternehmen) erweitert werden (Frontier Economics / EWI, 2010; Ecofys / 
Fraunhofer ISI, 2014). Diese sind ebenfalls im Fortschrittsbericht aufgeführt. 
Allerdings erscheint die Datengrundlage für weitreichende Schlussfolgerungen 
augenblicklich noch nicht hinreichend belastbar. Dazu sollten einzelne Aspekte 
genauer beleuchtet werden, wie im Folgenden anhand der Besonderen Aus-
gleichsregelung im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes und des 
Stromsteuerspitzenausgleichs skizziert wird. 

Merit-Order-Effekt erneuerbarer Energien, Besondere Ausgleichsregelung 
und europäische Dimension 

339. Als Merit-Order-Effekt der erneuerbaren Energien bezeichnet man den 
preissenkenden Effekt im Großhandelsmarkt, der mit dem Zubau erneuerba-
rer Energien verbunden ist. Zu Stunden hoher PV- und Windeinspeisung stellt 
sich ein tieferer Preis auf den Spotmärkten ein, der sich auch auf den mittleren 
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Preis auswirkt. Dieser Effekt ist auf die geringen Grenzkosten und den Einspei-
sevorrang erneuerbarer Energien zurückzuführen. Davon zu unterscheiden 
sind andere mögliche preissenkende Ursachen, wie vorhandene Überkapazitä-
ten, geringes Wirtschaftswachstum, geringe Steinkohlepreise und geringe CO2-
Preise. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen haben sich in den letzten 
Jahren mit dem Merit-Order-Effekt auseinandergesetzt. Der Monitoring-
Bericht der Bundesregierung von 2012 hat bereits eine Literaturübersicht vor-
gelegt (siehe für weiterführende Informationen zur Vergleichbarkeit Würzburg 
et al. (2013) und Cludius et al. (2014) für eine aktuelle Analyse). 

340. Es wird unterschieden zwischen einem spezifischen und einem gesam-
ten Merit-Order-Effekt. Der spezifische Merit-Order-Effekt gibt an, um wie viel 
Euro/MWh eine MWh Einspeisung erneuerbarer Energien den durchschnittli-
chen Day-ahead Preis verringert. Der gesamte Merit-Order-Effekt dagegen gibt 
an, um wie viel Euro/MWh der durchschnittliche Day-ahead Preis in einem 
Jahr höher ausgefallen wäre, gäbe es keine erneuerbare Einspeisung. In der 
Regel wird nur der gesamte Merit-Order-Effekt angegeben. Trotz der Ver-
schiedenartigkeit der Ansätze gelangen die Studien zu ähnlichen Ergebnissen. 
Man kann in einem Fundamentalmodell einzelne Kraftwerksblöcke abbilden 
und anschließend den Strommarkt simulieren. Entsprechende Studien wählen 
in der Regel einen Kraftwerkspark ohne erneuerbare Energien als Bezugspunkt 
und vergleichen die auf diese Weise simulierten Großhandelspreise mit den 
tatsächlichen Großhandelspreisen. Bei ökonometrischen Studien werden die 
stündlichen Stromgroßhandelspreise als Funktion von exogenen Variablen 
dargestellt, darunter die jeweilige Einspeisung erneuerbarer Energien. Hat 
man auf diese Weise ein Erklärungsmodell der Preise, kann man in diesem 
Modell die Einspeisung erneuerbarer Energien fiktiv auf Null setzen und erhält 
dann ein höheres Großhandelspreisniveau, welches im Vergleich zum tatsäch-
lichen Preisniveau den Merit-Order-Effekt erkennen lässt. 

341. Über die EEG-Umlage werden die Differenzkosten der Erzeugung erneu-
erbarer Energien auf die Endverbraucher umgelegt. Je höher die Erzeugung 
aus erneuerbaren Energien ist, desto höher fällt auch die EEG-Umlage aus. 
Gleichzeitig vergrößert sich der preissenkende Effekt aus dem Merit-Order-
Effekt.  
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342. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Merit-Order-Effekt nur die 
kurze Frist abbildet. Mit einer Umstrukturierung des konventionellen Kraft-
werkparks könnte sich dieses Bild mittelfristig ändern. Ob der aktuelle Grenz-
kostenmarkt unter Berücksichtigung des soeben beschriebenen Mechanismus 
in der Lage ist, in Zukunft die nötigen Investitionsanreize für Backup-
Kraftwerke zu schaffen, ist zumindest fraglich. Sofern die Finanzierung solcher 
Backup-Kraftwerke über den Energy-only-Markt oder einen allgemeinen Kapa-
zitätsmarkt erfolgt, würde dies den Merit-Order-Effekt teilweise aufheben 
oder sogar in sein Gegenteil verkehren. Selbst unter Ausklammerung der Aus-
gaben für die EEG-Umlage könnten auf die Letztverbraucher höhere Strombe-
schaffungskosten zukommen als ohne den Ausbau erneuerbarer Energien. 

343. Nicht nur die Höhe der EEG-Umlage ist von Interesse, sondern auch die 
Art und Weise wie sie auf Letztverbraucher umgelegt wird. Die Besondere 
Ausgleichsregelung (BesAr) des EEG (§ 40 bis § 44 in 2012 und § 63 bis § 69 in 
2014) regelt die Ausnahmen bei der Zahlung der EEG-Umlage für besonders 
stromintensive Unternehmen. Die privilegierten Letztverbraucher zahlen eine 
verringerte EEG-Umlage auf die verbrauchte kWh. Die Rahmenbedingungen 
dieser Ausnahmen haben sich durch Novellierungen des EEG im Laufe der Jah-
re kontinuierlich geändert. Ein wesentlicher Spieler war die Europäische 
Kommission. Im Jahr 2011 reichte der Bund der Energieverbraucher e.V. eine 
Beschwerde bei der EU-Kommission ein, die im Dezember 2013 zur Eröffnung 
des formalen Verfahrens gegen die Bundesrepublik geführt hatte (EU-
Kommission, 2013). Nach Auffassung der Bundesregierung dient die BesAR der 
Wahrung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unter-
nehmen gegenüber Konkurrenten im Ausland. Ohne die Regelung bestünde 
die Gefahr von Carbon Leakage, also die Abwanderung stromintensiver Unter-
nehmen ins Ausland. Treibhausgasemissionen würden dabei nicht verhindert 
werden, sondern lediglich an einem anderen Ort erfolgen.  

344. Das EEG 2014 enthält reformierte Regeln zur Besonderen Ausgleichsre-
gelung, der den Umwelt- und Beihilfeleitlinien der EU-Kommission vom 9. April 
2014 (EU-Kommission, 2014b) sowie den Regelungen über den freien Waren-
verkehr des europäischen Primärrechts genügt. Mit den Veränderungen in 
dieser Novelle des EEGs wurde der Streit offiziell vom zuständigen Wettbe-
werbskommissar Almunia beigelegt. 
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345. Das EEG 2014 und die dazugehörige BesAr sind am 1. August 2014 in 
Kraft getreten. Im Großen und Ganzen geht die neue Regelung mit einer er-
höhten Komplexität und einem entsprechend hohen Verwaltungsaufwand 
einher. Der Mehraufwand in den Behörden wird auf rd. 6,5 Mio. Euro jährlich 
geschätzt. Als Ergebnis stehen den Behörden (BMWi und BAFA) 108 zusätzli-
che Planstellen zu Verfügung. Eine Schätzung für den Mehraufwand der freien 
Wirtschaft ist mit hoher Unsicherheit verbunden. Die Expertenkommission 
vermutet aber, dass dieser 6,5 Mio. Euro deutlich übersteigt. 

346. Dem neuen EEG sind Listen beigefügt, die bestimmte Branchen EU-
gemäß als strom- oder handelsintensiv definieren. Stromintensive Unterneh-
men sind antragsberechtigt, insofern sie eine Stromkostenintensität von 16 % 
aufweisen (ab dem Antragsjahr 2015 mindestens 17 %). Handelsintensive Un-
ternehmen dagegen sind erst antragsberechtigt, wenn sie eine Stromkostenin-
tensität von 20 % aufweisen können. Privilegierte Unternehmen zahlen auf die 
erste verbrauchte GWh die volle EEG-Umlage, anschließend wird eine um 85 % 
geringere Umlage auf den Stromverbrauch erhoben. Mindestens beträgt diese 
aber 0,1 Cent/kWh. Die gesamten Kosten der EEG-Umlage dürfen aber 4 % 
(Cap bei Stromkostenintensität von weniger als 20 %). bzw. 0,5 % (Super-Cap 
bei Stromkostenintensität von mindestens 20%) der Bruttowertschöpfung 
nicht übersteigen. Das Gesetz legt demzufolge eine Unter- und Obergrenze 
der Belastung vor. Unternehmen, die bereits vorher in den Genuss des privile-
gierten Kreises gekommen sind haben Zeit sich bis 2019 an das neue Gesetz 
anzupassen: Ihre Belastung darf sich von Jahr zu Jahr maximal verdoppeln. 

347. Für Unternehmen, die im Zuge der Novelle nicht mehr dem privilegier-
ten Kreis angehören, gilt eine ähnliche Regelung. Die erste GWh wird mit der 
vollen EEG-Umlage belastet, der darüber hinausgehende Verbrauch allerdings 
mit 20 % der EEG-Umlage. Eine Obergrenze der Belastung gibt es in diesem 
Fall nicht. Auch für Schienenbahnen ändert sich mit dem neuen EEG die Rege-
lung. Unternehmen kommen schon ab einem Stromverbrauch von mindestens 
2 GWh in den Genuss der Ausnahme. Ist dieses Kriterium erfüllt, so zahlt das 
Unternehmen lediglich 20 % der EEG-Umlage auf jede verbrauchte Mengen-
einheit. Zusammenfassend ist nicht zu erwarten, dass sich der Umfang der 
Vergünstigungen mit der Neuausgestaltung der BesAr verringert. Es wird viel-
mehr mit einer Stabilisierung des Begünstigtenkreises und des Umfangs der 
Begünstigung gerechnet. 
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348. Aus energiewirtschaftlicher Sicht stellen die Differenzkosten und die 
damit verbundene EEG-Umlage einen Großteil der Mehrkosten des Umbaus 
unseres Energiesystems dar. Daher ist es nachvollziehbar, Unternehmen, die 
im internationalen Wettbewerb stehen und diese Mehrkosten nicht an die 
Verbraucher weitergeben können, von diesen Mehrkosten zu befreien. Bei 
diesem Gedanken geht man davon aus, dass Konkurrenzunternehmen in an-
deren Ländern mit weniger ambitionierter Energiepolitik nicht die Kosten ei-
nes solchen Umbaus stemmen müssen und so die Gefahr einer Abwanderung 
der Unternehmen besteht. Wie in der Stellungnahme des letzten Jahres aus-
führlich beschrieben, plädiert die Expertenkommission dennoch dafür, dass 
sich stromintensive Unternehmen in erster Näherung an den Kosten in der 
Höhe des Merit-Order-Effekts beteiligen, da dieser die energiewendebezoge-
nen Vorteile für die Unternehmen erfasst.  

349. Die Integration Deutschlands im europäischen Strombinnenmarkt ist 
nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage von Interesse. Die Bundesre-
publik bewirtschaftet Grenzkuppelstellen zu neun Nachbarstaaten: Niederlan-
de, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechische Republik, Polen, 
Schweden und Dänemark. Die Übertragungskapazitäten dieser Inter-
konnektoren sind begrenzt und in vielen Stunden eines Jahres herrschen Eng-
pässe, die ein effektives Management benötigen. Explizite Auktionen stellen 
eine präventive Engpassmanagementmethode dar, bei der Übertragungskapa-
zitäten im Voraus unabhängig von den Energiemengen gehandelt werden. Sie 
gelten als ineffizient, sind aber mit geringem Verwaltungsaufwand zu imple-
mentieren. Implizite Auktionen dagegen gehen mit einem erhöhten Imple-
mentierungsaufwand einher, gelten aber als sehr effektiv. Ein wichtiger Mei-
lenstein bei der Vollendung des europäischen Strombinnenmarkts ist das Er-
reichen eines einheitlichen Preises. Mit der Einführung des Market Coupling 
Mechanismus kommt Europa diesem Ziel einen Schritt näher. Im vortägigen 
Stromhandel werden implizite Auktionen zur Allokation dieser Ressource ver-
wendet, wobei längerfristige Kontrakte nach wie vor über explizite Auktionen 
abgeschlossen werden können. Die Einführung dieses Mechanismus hat dazu 
geführt, dass sich die Preise der beteiligten Länder immer mehr angleichen. 
Deutschland und Dänemark bewirtschaften ihre Grenzkuppelstellen über 
Market Coupling seit 2009. Weiterhin ist Deutschland seit 2010 Teil der CWE-
Region (Central Western Europe) und seit diesem Jahr der NWE-Region 



Drucksache 18/3487 – 420 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“  

186 

(Northern Western Europe), die über Market Coupling miteinander verbunden 
sind. 

350. Dieser zusammenwachsende Markt lässt erahnen, dass es auch in Zu-
kunft lohnend ist Auswirkungen deutscher Energiepolitik auf den europäi-
schen Strommarkt zu thematisieren. Diese Frage stellt sich insbesondere bei 
der Analyse des Merit-Order Effekts erneuerbarer Energien. Konvergieren die 
Großhandelspreise der einzelnen Strommärkte, so ist der preissenkende Effekt 
der erneuerbaren Energien mit Sicherheit auch im Ausland messbar. Erste 
grobe Schätzungen lassen vermuten, dass die Größenordnung dieses Effekts 
bei rund einem Viertel des deutschen Effekts liegen muss. Das bedeutet, dass 
ausländische stromintensive Unternehmen ebenfalls von dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien in Deutschland profitieren. Demzufolge müssten deut-
sche Unternehmen einen entsprechend geringeren Beitrag als den Betrag des 
Merit-Order-Effekts zahlen. Die Höhe dieser Zahlungen müsste jährlich durch 
die EU-Kommission bzw. die ENTSO-E im Rahmen der Prognose des Ausbaus 
erneuerbarer Energien berechnet werden. 

Spitzenausgleich bei Energie- und Stromsteuer 

351. Ein weiteres Beispiel für unterschiedliche Energiepreise von Unterneh-
men durch Entlastungsregelungen ist auch bei der Energie- und Stromsteuer 
zu beobachten (vgl. Abschnitt 3.6.). Der Fortschrittsbericht 2014 behandelt in 
dem Abschnitt I.8.1.6 die Neuregelung des sog. Spitzenausgleichs, über den 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf Antrag von den beiden Steu-
ern teil-entlastet werden. Auf Veranlassung der EU-Kommission wird der Spit-
zenausgleich seit 2013 nur noch gewährt, wenn die begünstigten Unterneh-
men einen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz leisten. Ab 2015 soll der 
Spitzenausgleich nur noch gewährt werden, wenn sich die Energieintensität 
des produzierenden Gewerbes insgesamt um 1,3 % pro Jahr (2013 bis 2015) 
und um 1,35 % pro Jahr (ab 2016) verbessert. 

352. Der Fortschrittsbericht 2014 verzichtet darauf, die quantitativen Wir-
kungen des Spitzenausgleichs zu diskutieren. Die im Rahmen eines Fort-
schrittsberichts zu behandelnden Fragen werden nicht angesprochen. Bei-
spielsweise wäre es interessant zu wissen, in welchem Ausmaß die seit 2013 
bedingte Gewährung des Spitzenausgleichs eine über die Trendentwicklung 
hinausreichende Verbesserung der Energieeffizienz im produzierenden Ge-
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werbe erreicht hat. Es ist zu vermuten, dass genaue Zahlen in der Kürze der 
Zeit noch nicht erhoben werden konnten. Doch in diesem Fall sollte der Fort-
schrittsbericht zumindest erläutern, welche Schritte unternommen worden 
sind oder noch unternommen werden sollen, um diese Zahlen zu erheben. 
Zwar erwähnt der Fortschrittsbericht eine geplante Evaluation im Jahr 2017, 
doch schon angesichts der Komplexität einer solchen Evaluation wäre es er-
forderlich, zumindest Vorüberlegungen und Vorschläge für die Untersuchungs-
fragen und die Untersuchungstiefe zu skizzieren, um unter allen Beteiligten ein 
Problembewusstsein und einen Diskussionsprozess in Gang zu bringen.  

353. Dem Bekunden der Bundesregierung zufolge soll der Spitzenausgleich 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Verarbeitenden Gewerbes die-
nen. Abgesehen davon, inwieweit alle begünstigten Unternehmen des Verar-
beitenden Gewerbes tatsächlich dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind, stellt sich zwangsläufig auch die Frage, ob die mit Energiemanagement-
systemen oder administrativ verlangte Verbesserungen der Energieeffizienz 
Mehrkosten verursachen, denen zufolge die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit doch noch beeinträchtigt sein könnte und damit die mit dem Spit-
zenlastausgleich verbundenen Intentionen verfehlt werden. Leider themati-
siert der Fortschrittsbericht 2014 auch diesen Aspekt nicht. 

11.3 Energiekosten 

354. Energiepreise sind nur ein Einflussfaktor auf die tatsächlichen Energie-
kosten von Unternehmen. Unterschiede in den Energiekosten innerhalb eines 
Sektors resultieren aus unterschiedlichen (regionalen) Energiepreisen und der 
individuellen Energieintensität. Ein besserer Indikator wäre daher die tatsäch-
lichen Energiekosten im Verhältnis zum Wert des Outputs (zumindest auf Sek-
torenebene). Diese sollten dann mit denen nationaler und internationaler 
Wettbewerber verglichen werden, um die regionale Entwicklung von Energie-
kosten zu dokumentieren. Für europäische Vergleiche liegen Daten von Euros-
tat aus der „Structural Business Statistics“-Datenbank (SBS) vor, mit deren 
Hilfe der Anteil der Energiekosten an den gesamten Produktionskosten auf 
Sektor-Ebene (dreistellige NACE-Klassifikation) berechnet werden kann (EU-
Kommission, 2014c). Dies erlaubt Aussagen über das Ausmaß der Auswirkun-
gen von Energiekostenentwicklungen.  
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355. Im nächsten Schritt sollten die Energiestückkosten betrachtet werden. 
Diese zeigen die Kosten des Energieeinsatzes pro Einheit Wertschöpfung an 
(vgl. EU-Kommission, 2014d). Energiestückkosten werden auch bereits im 
Fortschrittsbericht für einzelne Wirtschaftszweige in Deutschland angegeben. 
Die Werte zeigen, dass die Sektoren zum Teil stark heterogen bezüglich ihrer 
Energiestückkosten sind. So liegt der Anteil der Energiekosten an der Brutto-
wertschöpfung 2012 zwischen 4 % (Gewinnung von Erdöl und Erdgas) und 
110 % (Herstellung von Industriegasen), während der Mittelwert für das Ver-
arbeitende Gewerbe 7,6 % und für den Wirtschaftszweig Bergbau und Gewin-
nung von Steinen und Erden 17,6 % beträgt (vgl. BMWi, 2014a, Tabelle I.8.5). 

356. Der Ansatz der Energiestückkosten sollte in zukünftigen Monitoring-
Berichten auf einen internationalen Vergleich über die Zeit ausgeweitet wer-
den, um auch die Entwicklung in anderen Ländern zu berücksichtigen. Dies 
würde auch eine bessere Beurteilung der Wirkungen von Maßnahmen im 
Fortschrittsbericht ermöglichen. Die notwendigen Daten könnten etwa auf der 
„World Input-Output Database“ (WIOD) basieren, die weltweit 40 Länder (inkl. 
27 EU Staaten) und 35 Industrien umfasst (WIOD, 2014).44 Damit ist ein Län-
dervergleich der Höhe und der Entwicklung eines Indikators, der sowohl Ener-
giepreise als auch Energieintensität misst, innerhalb eines einheitlichen Sek-
tors möglich.45 Zudem sind in diesem Indikator die Auswirkungen von Effizien-
zentwicklungen und von Innovationen bereits enthalten.  

357. Die WIOD Daten verfügen zwar über eine hohe Auflösung der Energie-
träger, allerdings sind energie-intensive Sektoren nur sehr grob abgebildet. 
Deshalb sind Verbesserungen der Datenbasis notwendig. Der Anteil der Ener-
giekosten an der Bruttowertschöpfung für das verarbeitende Gewerbe in 
Deutschland auf Basis von WIOD Daten (18 % in 2011) weicht stark von dem 
Wert des Statistischen Bundesamts (7,3 % in 2011) ab. Die Differenz ist vor 
allem auf einen Sektor („Kokerei und Mineralölverarbeitung“) zurückzuführen, 

                                                        
44 Die „World Input-Output Database“ wurde im Rahmen des 7. Rahmenforschungsprogramms 
der EU erstellt. 
45 Diese können jedoch nur bis zum Jahr 2009 differenziert werden. Danach fehlen Daten zum 
Energieeinsatz in physischen Einheiten, die notwendig sind, um die Energiestückkosten aufzu-
teilen. 
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der den Wert in den WIOD Daten stark nach oben treibt (ca. 8 Prozentpunkte). 
Ohne diesen Sektor sind die Daten denen vom Statistischen Bundesamt ähnli-
cher. Da diese Datenunsicherheiten noch geklärt werden müssen, wird der 
Sektor im Folgenden zunächst ausgeschlossen. 

Abb. 11-4: Energiestückkosten im Verarbeitenden Gewerbe (ohne Kokerei 
und Mineralölverarbeitung) 

 
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

358. Zur Berechnung der Energiestückkosten werden die aggregierten Ener-
giekosten (Strom, Erdgas, Kohle, Öl) in dem jeweiligen Sektor durch die Wert-
schöpfung des Sektors dividiert. Die Energiestückkosten für das verarbeitende 
Gewerbe weisen über den Zeitverlauf eine ähnliche Höhe wie die der USA und 
Großbritannien auf und liegen unter dem Mittelwert für die Europäische Uni-
on (EU 27)46. Ab 2008 ist zudem ein Abwärtstrend erkennbar, entgegen dem 
leicht steigenden Trend des europäischen Mittelwerts. Die Spanne zwischen 
der EU und Deutschland wächst entsprechend (Abb. 11-4). 

                                                        
46 In der WIOD Datenbank befinden sich keine Daten für Kroatien. 
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359. Einzelne Wirtschaftssektoren im Verarbeitenden Gewerbe sind sehr 
heterogen. So scheinen die Energiestückkosten im Chemiesektor in Deutsch-
land eher unterdurchschnittlich zu sein (Abb. 11-5), der Kostenanteil im Textil-
bereich ist allerdings höher als in den Vergleichsländern (Abb. 11-6). Dies 
macht deutlich, dass differenziertere und detailliertere Indikatoren – mindes-
tens auf Sektorenebene – notwendig sind.  

Abb. 11-5: Energiestückkosten im Sektor "Chemie und chemische Produkte" 

 
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

360. Aus der Tabelle I.8.5. im Fortschrittsbericht 2014 wird deutlich, dass 
eine noch tiefere Sektorenaufschlüsselung der Daten notwendig ist, da der 
Anteil der Energiekosten an der Bruttowertschöpfung auch in den Subsektoren 
innerhalb eines Sektors stark schwanken kann. Die Untersektoren „Herstellung 
von Ziegeln und sonstiger Keramik“ mit 38,5 % und „Herstellung von Kalk und 
gebranntem Gips“ mit 71 % definieren eine hohe Bandbreite. In den WIOD 
Daten ist allerdings nur der übergeordnete Sektor „Andere nicht-metallische 
Mineralien“ 47 zu beobachten. Hierbei muss der Konflikt zwischen der Tiefe des 

                                                        
47 Dieser entspricht dem Sektor C23 „Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbei-
tung von Steinen und Erden“ aus der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008. 
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Detailgrades und dem Aufwand der Konsistenz bei Ländervergleichen beachtet 
werden. Allerdings wird klar, dass für etliche der energieintensiven Subsekto-
ren auf Basis der bestehenden Datengrundlagen nur schwer Rückschlüsse ge-
troffen werden können.  

Abb. 11-6: Energiestückkosten im Sektor "Textil und Textilprodukte" 

 
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

361. Die Energiestückkosten können energieträger-spezifisch berechnet wer-
den. In den WIOD Daten sind vier verschiedene Kategorien von Energieträgern 
enthalten: i) „Steinkohle, Braunkohle; Torf“, ii) „Erdgas und Rohöl“, iii) „Koks, 
raffinierte Erdölprodukte, Kernbrennstoff“ sowie iv) „Elektrizität, Gas, Dampf 
und Warmwasser“. Kohle weist für nahezu alle Sektoren den geringsten Anteil 
an den Gesamtenergiestückkosten auf. Der Anteil der Ausgaben für den Ein-
satz von Erdgas und Rohöl an der Bruttowertschöpfung hat ebenfalls nur eine 
geringe Relevanz – mit Ausnahme des Chemiesektors (Abb. 11-7). In diesem 
gleichen sich die Kostenanteile bis 2011 fast vollständig dem Mittelwert der 
Europäischen Union an, bleiben jedoch im Vergleich zu Japan und den USA 
eher hoch. Insgesamt weist Deutschland auf Basis der WIOD-Daten im Che-
miesektor jedoch einen geringeren Energiekostenanteil im Vergleich zu ande-
ren Ländern auf. 
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Abb. 11-7: Kostenanteil von Erdgas und Rohöl an der Bruttowertschöpfung 
im Sektor "Chemie und chemische Produkte" 

 
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von WIOD Daten 

362. „Koks, raffinierte Erdölprodukte und Kernbrennstoffe“ haben den zweit-
höchsten Anteil. Dies ist vermutlich auf das Koks und die Erdölprodukte zu-
rückzuführen, die im Produktionsprozess eingesetzt werden. Elektrizität und 
die anderen Komponenten dieser Energieträgergruppe (Gas, Dampf und 
Warmwasser) weisen den größten Anteil der Energiestückkosten aus (Abb. 
11-8). Die Position Deutschlands ist in den verschiedenen Sektoren unter-
schiedlich: in einigen Sektoren weist Strom in Deutschland im Ländervergleich 
die geringsten Kostenanteile auf, in anderen befindet sich Deutschland eher 
im Mittelfeld. Auch in der energieträger-spezifischen Analyse werden keine 
signifikanten Kostennachteile für Deutschland deutlich – mit Ausnahme von 
Rohöl und Erdgas im Chemiesektor. Beides sind Einflussfaktoren, die haupt-
sächlich externen Einflüssen unterworfen sind. 
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Abb. 11-8: Anteil der Kosten für Elektrizität, Gas und Wasserdampf an der 
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe (ohne Kokerei 
und Mineralölverarbeitung) 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von WIOD Daten 

11.4 Wettbewerbsfähigkeit 

363. Aus den internationalen Vergleichen von Energiekosten können aller-
dings nicht ohne Einschränkungen allgemeine Aussagen zur Entwicklung der 
Wettbewerbsfähigkeit getroffen werden. Eine Steigerung der Energiekosten 
ist zum Beispiel weniger schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens, wenn diese Kosten dauerhaft auf die Kunden überwälzt werden 
können. Für die Analyse der Auswirkungen von Energiekosten auf Wettbe-
werbsfähigkeit wäre der Anteil der realen Energiestückkosten, der nicht über-
wälzt werden kann, notwendig. Dieser Indikator ist jedoch nicht beobachtbar. 
Die Überwälzung von Inputpreissteigerungen auf Outputpreise kann daher nur 
geschätzt werden (siehe zum Beispiel Oberndorfer et al., 2010). Andere eher 
indirekte Indikatoren, um die Wettbewerbsintensität auf dem Absatzmarkt 
einzuschätzen, sind z. B. die Handelsintensität (Anteil von Importen und Expor-
ten) oder Konzentrationsraten bzw. Marktanteile von Unternehmen in Ab-
satzmärkten oder Sektoren. Neben dem rein deskriptiven Vergleich von Indi-
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katoren müssen daher ergänzende ex-post Analysen treten, die z. B. Metho-
den aus der Politikevaluation auf Firmen- bzw. Betriebsebene verwenden (z. B. 
Petrick und Wagner, 2014). Die Bestimmung von kausalen Effekte setzt eben-
falls die Verfügbarkeit von Mikrodaten voraus (vgl. Abschnitt 3.5). Eventuell 
könnte eine verbesserte Datenbasis auch fundierte Aussagen zu der befürch-
teten Verlagerung von Emissionen (entweder durch einen Wechsel des Pro-
duktionsstandortes oder vermehrter Produktion in Regionen mit weniger 
strikten Regulierungen) getätigt werden. Dechezleprêtre et al. (2014) versu-
chen dies anhand von Daten über den CO2-Ausstoß von multinationalen Un-
ternehmen zu untersuchen. Auch wenn eine kausale Wirkung des Europäi-
schen Emissionshandelssystems auf Verlagerungen von CO2 Emissionen noch 
nicht hergestellt werden kann, gilt es als Beispiel dafür, dass ergänzende Stu-
dien notwendig sind, um zum Beispiel die Effekte von regional unterschiedli-
cher Regulierung besser identifizieren zu können.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

364. Der Fortschrittsbericht der Bundesregierung dokumentiert die nationale 
Entwicklung von Energiepreisen und der Komponenten bei Endverbraucher-
preisen. Im Fortschrittsbericht werden Endverbraucherpreise für Strom in 
Deutschland mit anderen EU-Staaten verglichen. Deutschland liegt dabei im 
oberen Drittel. Die Energiekosten im Verhältnis zum Bruttoproduktionswert 
und zur Bruttowertschöpfung in verschiedenen Sektoren des Produzierenden 
Gewerbes werden ebenfalls dargestellt. Diese Betrachtungen reichen jedoch 
nicht aus, um die Frage der Wettbewerbswirkungen der Energiewende zu be-
antworten.  

365. Hierzu müssen die Energiekosten besser erfasst (siehe Diskussion um 
Merit-Order-Effekt), sektoral besser disaggregiert, im Zeitablauf betrachtet 
und international gegenübergestellt werden. Die Expertenkommission hat 
hierzu einen ersten Vorschlag gemacht. Daneben sind andere Einflussfaktoren 
von Standortwahlentscheidungen zu berücksichtigen und darzustellen. Wei-
terführende Analysen sollten sich etwa mit der Überwälzbarkeit der Energie-
kosten in verschiedenen Sektoren beschäftigen. Hierdurch können die Ent-
wicklung der Energiekosten im Kontext betrachtet und so die Debatte um 
mögliche Standortnachteile versachlicht werden. 
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366. Die Expertenkommission sieht großen Handlungsbedarf die bestehende 
Datenlage nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene zu 
verbessern. Dazu sollten die bestehenden Datenbanken vervollständigt wer-
den, v.a. durch eine obligatorische Teilnahme von energie-intensiven Unter-
nehmen an den Erhebungen, sowie Plausibilitäts- und Konsistenzüberprüfun-
gen (vor allem im Fall der IEA Daten). Kurzfristig können Fallstudien für einzel-
ne Sektoren sinnvoll sein, da diese detailliertere Daten als die bestehenden 
Datensätze liefern können. Jedoch bieten Fallstudien nur einen fokussierten 
Blick, so dass allgemeine Tendenzen nur schwierig zu identifizieren sind. Zu-
dem kann die Repräsentativität der Ergebnisse durch eine zu geringe Stichpro-
be gefährdet sein. Wünschenswert wäre langfristig zudem ein internationaler 
Vergleich von Endverbraucherpreisen auf Basis von administrativ erhobenen 
Daten auf Firmen- bzw. Betriebsebene, die eine breitere und zugleich detail-
liertere Datengrundlage bieten. 
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 Gesamtwirtschaftliche Effekte 12

Das Wichtigste in Kürze 

Eine volkswirtschaftliche Analyse der Energiewende sollte mit dem Jahr 2000 
beginnen. Obwohl die Energiewende formal erst im Jahr 2010 (mit der Verlän-
gerung der Kernenergielaufzeiten) und dem Jahr 2011 (definitiver Ausstieg aus 
der Kernenergie bis 2022) begann, werden die mit dem EEG ausgelösten Inves-
titions- und Kosteneffekte in der Öffentlichkeit mit dem Wandel der Elektrizi-
tätserzeugung von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen in Verbindung 
gebracht. Das kontrafaktische Szenarium würde dann auf der Annahme beru-
hen, dass es seit 2000 weder zu einer primärenergie- noch einer stromseitigen 
Vergrößerung des Anteils der erneuerbaren Energien gekommen sei. 

Wenn am Bestandsschutz für die gesetzlichen EEG-Vergütungen festgehalten 
wird, haben alle bisher errichteten EEG-Anlagen noch für einen mehr oder 
weniger langen Zeitraum Anspruch auf eine Mindestvergütung von kumuliert 
rund 250 Mrd. Euro. Soweit mit den Investitionen in erneuerbare Energien der 
letzten Jahre privater Konsum oder private Investitionen nicht verdrängt wor-
den sind, handelt es sich um eine binnenländische Zusatznachfrage mit positi-
ven Wirkungen auf Wachstum und Beschäftigung (gesamtwirtschaftlich äqui-
valent zu Deficit Spending). Auch der Anstieg der Handelsbilanz-Überschüsse 
in den letzten Jahren könnte auf der Energiewende beruhen und muss nicht 
allein eine Folge anderer Wettbewerbsvorteile sein (zurückhaltende Lohnent-
wicklung, relative Schwäche des Euro gegenüber anderen Währungen etc.). 

In den kommenden Jahren dürften die positiven Wachstumseffekte des EEG 
allerdings entfallen oder sich sogar in ihr Gegenteil verkehren. Dies liegt unter 
anderem an sinkenden spezifischen Ausgaben für EEG-Anlagen und gleichzei-
tig noch weiter steigenden jährlichen EEG-Umlagen. Es gibt daher plausible 
Gründe für die Vermutung, dass sich der bisher positive Wachstums- und Ar-
beitsplatzeffekt der Energiewende in den kommenden Jahren in sein Gegenteil 
verkehrt – es sei denn, neue volkswirtschaftlich über Schulden finanzierte Pro-
gramme, etwa zur Förderung der Energieeffizienz oder einer Speicher-
Infrastruktur, würden diesen Negativtrend umkehren. 
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12.1 Aussagen des Fortschrittsberichts 

367. Der Fortschrittsbericht 2014 enthält zwei umfangreiche Kapitel mit Aus-
sagen über die quantitative Höhe der Energiewende-Impulse für Wachstum, 
Investitionen und Beschäftigung. Die Aussagen beruhen teilweise auf einem 
Gutachten von GWS / EWI / Prognos (2014) für das BMWi, welches u.a. auf 
dem Modell PANTHA RHEI beruht und konkret die Zeiträume 2010-2013 und 
2014-2020 betrachtet. Dabei werden zwei Szenarien miteinander verglichen: 
zum einen das sogenannte Energiewende-Szenario, das von 2010 bis 2013 auf 
der tatsächlichen Entwicklung basiert und ab 2014 die Entwicklung der Ener-
giereferenzprognose von Prognos / EWI / GWS (2014) abbildet, und zum ande-
ren das kontrafaktische Szenario, das die Entwicklung des Referenzszenarios 
aus den „Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung“ aus 
dem Jahr 2010 (Prognos / EWI / GWS, 2010) mit aktualisierten Rahmendaten 
enthält. Die Differenz zwischen den Szenarien wird dann als Nettoeffekt der 
Energiewende interpretiert. Das Gutachten beschränkt die gesamtwirtschaftli-
chen Betrachtungen auf den Ausbau der erneuerbaren Elektrizitätserzeugung 
und die energetische Gebäudesanierung. 

368. Die für die gesamtwirtschaftliche Bewertung entscheidenden Aussagen 
finden sich in dem sehr umfangreichen GWS / EWI / Prognos Gutachten auf 
den Seiten 74 bis 89 und werden in Tabelle 4-31 auf S. 85 zusammengefasst.  

 Im Zeitraum zwischen 2010 und 2013 ist das deutsche Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) durch die Energiewende um 4,0 bis 14,7 Mrd. Euro oder 0,15 bis 
0,57 % gestiegen. Die geringeren Werte beziehen sich auf das Jahr 2013. 
Der Wachstumsimpuls der Energiewende ist also zuletzt rückläufig, und 
zwar vor allem deshalb, weil die Ausrüstungsinvestitionen inzwischen 
kaum noch größer sind als im kontrafaktischen Szenario ohne Energie-
wende.  

 Im Jahr 2013 verzeichnet die Energiewende einen zusätzlichen Beschäfti-
gungsimpuls von nur noch 22.000 zusätzlichen Erwerbstätigen oder 
0,05 %. Zwar wird der Beschäftigungsimpuls des EEG im Gutachten auf 
rund 260.000 Erwerbspersonen im Jahr 2013 beziffert, doch gibt es den 
größten Teil dieses Beschäftigungsimpulses auch im kontrafaktischen Sze-
nario ohne Energiewende. 
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 In der Vorausschau bis zum Jahr 2020 wird der Zusatzbeitrag der Energie-
wende zum BIP in den verbleibenden Jahren des laufenden Jahrzehnts 
3 Mrd. Euro nicht übersteigen. Gleiches gilt auch für den erwarteten zu-
sätzlichen Beschäftigungsimpuls, der sich vor allem auf das Baugewerbe 
konzentriert (Folge der unterstellten energetischen Gebäudesanierung), 
während es insbesondere im Dienstleistungssektor zu einem Beschäfti-
gungsrückgang kommen könnte. 

 Im Zeitraum bis 2020 werden durch die Energiewende Energieimporte von 
bis zu 3 Mrd. Euro jährlich eingespart, was etwa 0,15 % der deutschen Im-
porte oder 1 % des deutschen Außenbeitrags entspricht. 

369. Im Fortschrittsbericht 2014 der Bundesregierung werden diese Ergeb-
nisse genannt, doch ohne eine Bewertung. Aus Sicht der Expertenkommission 
nehmen sich die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Energiewende, des 
nach der Wiedervereinigung größten Modernisierungsprojekts der deutschen 
Volkswirtschaft, recht bescheiden aus: Die im Fortschrittsbericht ausgewiese-
nen volkswirtschaftlichen Effekte sind sehr gering, so dass fraglich ist, ob die 
Effekte in den beiden Szenarien wirklich verschieden sind oder noch im Be-
reich der statistischen Unsicherheit liegen, die es in allen gesamtwirtschaftli-
chen Modellen gibt. 

12.2 Ungeeignete Gegenüberstellung von Szenarien 

370. Die vermeintlich vernachlässigbaren gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Energiewende sind darauf zurückzuführen, dass in den Analysen für 
den Fortschrittsbericht 2014 im Zeitraum zwischen 2000 (dem Wirksamwer-
den des EEG) und 2010 (Beschluss der Bundesregierung zur Energiewende in 
Verbindung mit der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke) keine Unter-
schiede zwischen den untersuchten Szenarien „Energiewende“ und „kontra-
faktisches Szenarium“ getroffen werden. 

371. Nun ist aber der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergie-
verbrauch bereits im Zeitraum 2000 bis 2010 kräftig (von 2,9 auf fast 10 %) 
gestiegen und die Strombereitstellung aus erneuerbaren Energien expandierte 
von 36 auf 105 TWh (BMWi, 2014h). Zweifellos dürften diese Entwicklungen 
nicht ohne gesamtwirtschaftliche Auswirkungen geblieben sein. Es ist daher 
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schlecht nachvollziehbar, warum die Bundesregierung dies nicht in ihre Be-
trachtungen einfließen lässt. 

372. Die Expertenkommission ist über das Ergebnis überrascht, dass die Un-
terschiede zwischen den Szenarien vor allem in den frühen Perioden des Ver-
gleichs größer sind als in späteren Jahren. Methodisch ist nicht ganz nachvoll-
ziehbar und intransparent beschrieben, inwieweit diese Differenzen tatsäch-
lich allein durch die Beschlüsse zum Energiekonzept und zur Energiewende 
ausgelöst wurden.  

12.3 Das EEG als zusätzlicher Nachfrageimpuls aus dem Inland 

373. Trotz dieser Zweifel an den Aussagen des Fortschrittsberichts 2014 kann 
es hier nicht die Aufgabe sein, eine weitere quantitative Studie zu den ge-
samtwirtschaftlichen Wirkungen vorzulegen. Doch kann eine Skizze der volks-
wirtschaftlichen Zusammenhänge und der mit der Energiewende verbundenen 
makroökonomischen Wirkungszusammenhänge hilfreich sein. Die entspre-
chenden Überlegungen werden nachfolgend an Hand von groben Schätzwer-
ten veranschaulicht, die jedoch nur approximativen Aussagegehalt haben. 

374. Eine volkswirtschaftliche Analyse der Energiewende sollte mit dem Jahr 
2000 beginnen. Obwohl die Energiewende formal erst im Jahr 2010 (mit der 
Verlängerung der Kernenergielaufzeiten) und dem Jahr 2011 (definitiver Aus-
stieg aus der Kernenergie bis 2022) begann, werden die mit dem EEG ausge-
lösten Investitions- und Kosteneffekte in der Öffentlichkeit mit dem Wandel 
der Elektrizitätserzeugung von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen in 
Verbindung gebracht. Das kontrafaktische Szenarium würde dann auf der An-
nahme beruhen, dass es seit 2000 weder zu einer primärenergie- noch einer 
stromseitigen Vergrößerung des Anteils der erneuerbaren Energien gekom-
men sei. Seit dem Jahr 2000 überstiegen die vom Ausbau erneuerbarer Ener-
gien und den anderen energiepolitischen Maßnahmen jährlich ausgelösten 
Nachfrageeffekte (Investitionen, laufende Ausgaben für Wartung und Unter-
halt der erneuerbarer Energien Anlagen, laufende Ausgaben für die Biogas-
Bereitstellung etc.) die von den Letztverbrauchern und Steuerzahlern jährlich 
geleisteten Zusatzzahlungen für Energiedienstleistungen. Hierbei muss beach-
tet werden, dass die zusätzlichen Nachfrageimpulse nicht nur im Inland ent-
stehen, sondern auch im Ausland. Dieser Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt 
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und die Beschäftigtenzahlen wird im nachfolgenden Abschnitt 12.4 bespro-
chen.  

375. Besonders prominent sind hier die durch erneuerbare Energien ausge-
lösten Investitionen einerseits und die EEG-Umlage andererseits. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht wirkt das EEG ähnlich wie ein staatliches Deficit Spending 
Programm bzw. eine Ausweitung der staatlichen Neuverschuldung zwecks 
Ankurbelung der Wirtschaft: Die Investitionen in erneuerbare Energien und 
die anderen Energiewende bedingten Ausgaben werden überwiegend durch 
quasi öffentlich besicherte Kredite finanziert, nur dass der Schuldendienst im 
Fall des EEG nicht auf die künftigen Steuerzahler fällt, sondern auf die künfti-
gen Elektrizitäts-Letztverbraucher. 

376. Wenn man am Bestandsschutz für die gesetzlichen EEG-Vergütungen 
festhält, haben alle bisher errichteten EEG-Anlagen für insgesamt 20 Jahre 
Anspruch auf eine Mindestvergütung. Beschränkt man sich auf die Ende 2013 
noch verbleibenden Zahlungsverpflichtungen, resultiert daraus kumuliert ein 
Gesamtbetrag von rund 250 Mrd. Euro – das aktuelle gesamtwirtschaftliche 
Kreditvolumen des EEG (entsprechend mehr als 10 % der offiziellen Staatsver-
schuldung Deutschlands). Die Summe errechnet sich aus der Bruttoförderung 
(sie hängt unter anderem ab von der jeweiligen Erzeugung aus erneuerbaren 
Energien) abzüglich der erwarteten künftigen Marktwerte der erzeugten Elekt-
rizität. Diese Marktwerte hängen insbesondere ab von der erwarteten Day-
ahead-Preisentwicklung. Die vorgenannten 250 Mrd. Euro beruhen auf einem 
2 %-Preisanstieg pro Jahr auf 53 Euro/MWh (Baseload) im Jahr 2030. 

377. Die Energiewende kann nur dann einen signifikanten Wachstumseffekt 
initiieren, wenn sie mit einer Zusatznachfrage verbunden ist. Deshalb muss die 
Frage geklärt werden, ob es sich um volkswirtschaftlich zusätzliche Investitio-
nen handelt oder ob die mit den EEG-geförderten Investitionen andere Inves-
titionen oder Konsumausgaben verdrängt werden. Dazu müssen mögliche 
Restriktionen bei den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital beachtet wer-
den. Bei einer Knappheit an Fachkräften könnte der wirtschaftliche Impuls zu 
einer Verringerung anderer produktiver Aktivitäten im Inland führen. Ähnlich 
würde es sich bei einem Kapitalmangel verhalten (so genanntes Crowding-
out). Sollte eine sorgfältige empirische Modellierung diese Sachverhalte als 
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relevant einschätzen, würden die folgenden Schlussfolgerungen nicht oder nur 
in abgeschwächter Form gelten. 

378. Der Effekt einer volkswirtschaftlichen Zusatz-Nachfrage auf das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) ergibt sich aus dem so genannten Multiplikator-Effekt: In-
vestitionen erzeugen nicht nur in den unmittelbar betroffenen Liefersektoren 
(Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwirtschaft, …) eine zusätzliche Wertschöp-
fung, sondern in mehr oder weniger großem Umfang auch in allen anderen 
Sektoren. Leider finden sich im Fortschrittsbericht 2014 oder im GWS / EWI / 
Prognos Gutachten keine quantitativen Hinweise auf die sektoralen Multipli-
katoren. Doch bei einem Multiplikator von größer als eins dürfte der bis Ende 
2013 aggregierte volkswirtschaftliche Nettoeffekt des EEG auf die aggregierte 
Nachfrage kaum unter 300 Mrd. Euro liegen. Das sind etwa 10 % des nomina-
len BIP des Jahres 2013. 

379. Diese Betrachtungen lassen vermuten, dass der Umbau der Energiewirt-
schaft mit einem deutlichen Wachstumsimpuls verbunden sein dürfte. Es 
könnte sogar sein, dass ein wesentlicher Teil des Wirtschaftswachtsums der 
vergangenen Jahre durch das EEG und andere energiewirtschaftliche Investiti-
onsprogramme verursacht wurde. Der Bundesregierung wäre zu empfehlen, 
diesem Sachverhalt noch einmal vertieft nachzugehen und über eine empiri-
sche makroökonomische Modellierung zu verifizieren. 

12.4 Das EEG als zusätzlicher Nachfrageimpuls aus dem Ausland 

380. Die bisherigen Betrachtungen beziehen sich ausschließlich auf die durch 
das EEG ausgelöste zusätzliche Inlandsnachfrage. Ein positiver Nachfrageeffekt 
kann aber auch Folge steigender Handelsbilanz-Überschüsse sein. In diesem 
Fall entsteht im Inland ein zusätzlicher Wachstumsimpuls mit den entspre-
chenden Arbeitsplätzen.48 Eine volkswirtschaftliche Analyse der außenwirt-
schaftlichen Auswirkungen der Energiewende sollte also unbedingt danach 
fragen, in wie weit die in den letzten Jahren gestiegenen Handelsbilanz-

                                                        
48Dieser Wachstums- und Beschäftigungsvorteil erfolgt allerdings zu Lasten des Auslands, so-
fern die Handelsströme nicht den komparativen Spezialisierungsvorteilen entsprechen und 
damit global wachstumsfördernd sind. 
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Überschüsse auf die Energiewende zurückzuführen sind oder eine Folge ande-
rer Wettbewerbsvorteile sind (zurückhaltende Lohnentwicklung, Schwäche 
des Euro gegenüber anderen Währungen, …). 

381. Der Fortschrittsbericht 2014 nennt eine Reihe von Einzelaspekten, die 
einen Einfluss auf den Außenbeitrag der deutschen Wirtschaft und die damit 
verbundenen Arbeitsplatzeffekte haben. 

 Verminderte Importe fossiler Energien: Im volkswirtschaftlichen Kontext 
kommt es nicht auf die physischen Handelsvolumina, sondern die wert-
mäßigen Handelsvolumina an. In der letzten Zeit sind die Weltenergieprei-
se rückläufig. Sollte dies ein erstes Zeichen dafür sein, dass die deutsche 
Energiewende international nachgeahmt wird, dürfte der Außenbeitrag 
künftig noch stärker steigen als dies in den mengenmäßigen Importen zum 
Ausdruck kommt.  

 Vermehrte Netto-Exporte durch Technologien für erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz: Dem Fortschrittsbericht 2014 zufolge ist dieser Effekt 
vernachlässigbar, da den deutschen Exporten Importe in nahezu der glei-
chen Höhe gegenüberstehen.  

 Vermehrte Importe als Folge des mit dem EEG und anderen energiebe-
dingten Investitionen verbundenen binnenwirtschaftlichen Wachstumsef-
fekts (Lokomotiv-Theorie). Dieser Aspekt wird im Gutachten von GWS / 
EWI / Prognos angesprochen aber nicht quantifiziert. 

382. Für die volkswirtschaftliche Beurteilung entscheidend sind jedoch nicht 
diese Einzelaspekte, sondern die aggregierten Auswirkungen der Energiewen-
de auf das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Aktuell verfügt Deutschland 
über einen stark positiven Außenbeitrag von mehr als 6 % des BIP. Laut Fort-
schrittsbericht wurden im Jahr 2012 durch die erneuerbaren Energien und die 
seit 1995 eingeleiteten Effizienzmaßnahmen Importe von rund 34 Mrd. Euro 
vermieden. Dies entspricht 1,2 % des BIP. Sollten mit der Energiewende keine 
negativen direkten oder indirekten Auswirkungen auf die Außenbilanz ver-
bunden sein, wäre ein um den Multiplikatoreffekt vergrößerter Wachstums-
beitrag zu diagnostizieren. 

383. Dem deutschen Exportüberschuss stehen spiegelbildlich in anderen Län-
dern negative Außenbeiträge gegenüber. Die bestehenden Ungleichgewichte 



Drucksache 18/3487 – 438 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“  

204 

mögen noch tragbar sein, doch ist kaum zu erwarten, dass dies auch dann 
noch gilt, wenn Deutschland noch höhere Handelsbilanzüberschüsse erzielen 
sollte. Daher kann für die Zukunft kaum erwartet werden, dass der Außenbei-
trag durch die Energiewende in den kommenden Jahren noch weiter steigen 
wird. Allerdings bedarf auch dieser Sachverhalt eingehender volkswirtschaftli-
cher Analysen, wobei nicht nur die internationalen Handels- und Dienstleis-
tungsströme, sondern auch die anderen Komponenten der Zahlungsbilanz 
(z. B. laufende Übertragungen und Kapitalverkehr) einzubeziehen sind. 

12.5 Empfehlungen 

384. Es spricht einiges dafür, dass in den vergangenen Jahren der Umbau des 
Energiesystems in Deutschland mit deutlichen Wachstums- und Beschäfti-
gungsimpulsen verbunden war. In den kommenden Jahren dürfte jedoch der 
positive Effekt des Außenbeitrags entfallen. Außerdem dürften die jährlichen 
EEG-Investitionen und laufenden erneuerbaren Energien Ausgaben voraus-
sichtlich unter das Niveau der jährlichen EEG-Umlagen (abzüglich Marktwert 
EEG-Strom) fallen. Dies liegt 

 an den tendenziell weiter steigenden jährlichen EEG-Umlagen 

 an den sinkenden spezifischen Investitionsausgaben für EEG-Anlagen 

Daher dürfte das mit dem EEG verbundene aggregierte gesamtwirtschaftliche 
Kreditvolumen in den kommenden Jahren sinken.  

385. Es gibt daher plausible Gründe für die Vermutung, dass sich der bisher 
positive Wachstums- und Arbeitsplatzeffekt in sein Gegenteil kehrt. Die Situa-
tion wäre volkswirtschaftlich gleichbedeutend damit, dass die öffentlichen 
Haushalte mehr Steuern einnehmen als Ausgaben tätigen und damit ihre 
Schulden abbauen. 

386. Um allfällige negative Wachstumseffekte der Energiewende zumindest 
vorübergehend umzukehren, bräuchte es einen neuen gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrageimpuls. Man könnte hier etwa an Programme zur Förderung der 
Energieeffizienz, zur Förderung von Speichern und der Infrastruktur für alter-
native Kraftstoffe / Elektromobilität denken. Wegen der Schuldenbremse kä-
men vermutlich nur Finanzierungskonzepte in Frage, die ähnlich wie beim EEG 
nicht direkt über die öffentlichen Haushalte erfolgen. Auf langfristige Sicht 
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werden allerdings auch hier spätere Generationen die finanziellen Lasten be-
gleichen müssen – der volkswirtschaftliche Gegenwartsvorteil wird also in ge-
wisser Weise durch künftige volkswirtschaftliche Wachstumseinbußen „er-
kauft“. 

387. Die Energiewendekommission empfiehlt der Bundesregierung, die Beur-
teilung der gesamtwirtschaftlichen Effekte der Energiewende in ihren künfti-
gen Monitoring- und Fortschrittsberichten stärker an Hand von makroökono-
mischen Überlegungen zu orientieren, wie das vorstehend skizziert ist. Außer-
dem sollte sich die Bundesregierung darum bemühen, beim langfristigen Um-
bau des Energiesystems und der Ausgestaltung der Instrumente die komplexe 
Dynamik der gesamtwirtschaftlichen Wirkungen explizit zu berücksichtigen.  
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 Gesellschaftliche Wirkungen der Energiewende 13

Das Wichtigste in Kürze 

Akzeptanz lediglich im Sinne einer positiven Bewertung durch den Bürger und 
eines ausbleibenden Widerstands gegen Energiewendeprojekte zu verstehen, 
greift zu kurz. Die Expertenkommission empfiehlt, den Akzeptanzbegriff mit 
Blick auf die Energiewende geeignet zu präzisieren und daran anknüpfend eine 
Bewertung der Situation vorzunehmen.  

In ihrem Fortschrittsbericht 2014 präsentiert die Bundesregierung eine selek-
tive Auswahl an Befragungsergebnissen, die allgemein hohe Zustimmungswer-
te zur Energiewende erkennen lassen – wenngleich mit abnehmender Ten-
denz. Mehr als zwei Drittel der Bürger äußern sich immer noch positiv zur 
Energiewende, auch wenn sie nach eigener Einschätzung aktuell die größten 
Lasten selbst tragen. Allerdings zeigen viele Umfragen auch eine Unzufrieden-
heit mit der Umsetzung der Energiewende.  

Der seitens der Bundesregierung hervorgehobene Zusammenhang von Akzep-
tanz und der Entwicklung der Energiekosten ist durch Studien belegt, greift 
aber aus Sicht der Expertenkommission zu kurz. Es spielen alle Ziele des ener-
giepolitischen Zieldreiecks - Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Um-
weltverträglichkeit – eine Rolle. Hinzu kommen ein (eventuell nicht vorhande-
nes) Vertrauen in die Akteure der Energiewende sowie ein (gefühltes) Gerech-
tigkeitsdefizit. Hier könnte eine stärkere Einbindung der Bürger (Partizipation) 
helfen.  

Die zweite Ebene der Akzeptanzproblematik steht in Verbindung mit einzelnen 
Maßnahmen, etwa dem Bau einer Hochspannungsleitung. Solche Projekte 
erzeugen bei einigen Bürgern das Gefühl, zugunsten der Energiewende einen 
individuell besonderen Nachteil tragen zu müssen. Die Bundesregierung hat in 
ihrem Fortschrittsbericht 2014 neue Maßnahmen zur Steigerung der Akzep-
tanz konkreter Projekte der Energiewende angekündigt. Aus Sicht der Exper-
tenkommission lassen die Vorschläge jedoch einen analytischen Unterbau 
vermissen und sind oftmals auch wenig konkret. In diesem Sinne sollte die 
Akzeptanz der Energiewende nicht allein auf Basis von Umfrageergebnissen 
betrachtet werden, sondern auch Untersuchungen zu tatsächlichem Handeln 
umfassen. 



Drucksache 18/3487 – 442 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“  

208 

388. Die gesellschaftlichen Wirkungen der Energiewende sind ein zentrales 
Element für deren Erfolg oder Misserfolg. Die folgenden Ausführungen be-
schränken sich auf Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz. Daneben gibt es 
vielfältige Verteilungswirkungen, die von großer Bedeutung sind und in der 
Zukunft von uns eingehender behandelt werden. In der letzten Stellungnahme 
wurde bereits das Problem der Energiearmut diskutiert. 

13.1 Definition der Akzeptanz 

389. Der Expertenkommission fehlt eine eindeutige, allgemeingültige Defini-
tion des Begriffs „Akzeptanz“, denn die Interpretationen dieses Begriffs rei-
chen von der „Bereitschaft, etwas zu akzeptieren“ (Duden) über eine „zu-
nächst bejahende oder tolerierende Einstellung von Personen oder Gruppen 
gegenüber normativen Prinzipien oder Regelungen, auf materiellem Bereich 
gegenüber der Entwicklung und Verbreitung neuer Techniken oder Konsum-
produkte […], die dann auch das Verhalten und Handeln, in dem sich diese 
Haltung ausdrückt einschließt“ (Brockhaus, 1986) bis hin zur „Eigenschaft einer 
Innovation, bei ihrer Einführung positive Reaktionen der davon Betroffenen zu 
erreichen.“ (Endruweit und Trommsdorff, 1989).  

390. In einer Studie wird herausgearbeitet, dass „Akzeptanz“ als unzu-
reichend definiert gelten muss, der Begriff in bzw. von der Politik jedoch „le-
diglich im Sinne einer positiven Bewertung und ausbleibendem Widerstand 
seitens der Bürger verstanden“ wird (RWTH Aachen, 2014). Diese Sichtweise 
erscheint jedoch „zu eng“, denn „die einfache Unterscheidung von Unterstüt-
zung (Akzeptanz) einerseits und Widerstand (fehlende Akzeptanz) andererseits 
[erlaubt] keinen hilfreichen analytischen Zugang zu dem Problem […], da wich-
tige Differenzierungen auf diese Weise unberücksichtigt bleiben. Hilfreicher ist 
es, Akzeptanz in verschiedene Kategorien aufzuschlüsseln, die auf zwei Achsen 
einmal nach positiver bzw. negativer Bewertung und weiter zwischen aktivem 
Handeln und passiver Duldung unterscheiden“ (Walk et al., 2011). 

391. Die Verbindung aus negativer Bewertung und aktivem Handeln führt 
dann zu offenem und möglicherweise organisiertem Widerstand, dem am 
anderen Ende des Spektrums aktive Unterstützung für das Projekt gegenüber 
steht. Daraus ergeben sich vier mögliche Verhaltensweisen: Unterstützung – 
Befürwortung – Ablehnung – Widerstand. (siehe Abb. 13-1) 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 443 – Drucksache 18/3487

Gesellschaftliche Wirkungen der Energiewende 

209 

Abb. 13-1: Spektrum von Bewertung und Handlung 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Schweizer-Ries et al. (2010) 

392. Die Expertenkommission hatte bereits in ihrer Stellungnahme zum Mo-
nitoring-Bericht 2013 darauf hingewiesen, dass Akzeptanz auf mehreren Ebe-
nen von Bedeutung ist, die über folgende Aspekte adressiert werden sollte:  

 Die allgemeine Einstellung zur Energiewende in Deutschland,  

 die Zufriedenheit mit der Umsetzung der Energiewende sowie  

 die Zustimmung zur Umsetzung der Energiewende im eigenen Umfeld. 

393. Unter weitergehender Berücksichtigung der genannten Spektren von 
Bewertung und Handeln empfiehlt die Expertenkommission der Bundesregie-
rung deshalb zunächst eine Definition des Begriffs Akzeptanz vorzunehmen, 
um dann eine entsprechende Bewertung vorzunehmen. 

13.2 Studienüberblick 

394. Unterzieht man die im Fortschrittsbericht der Bundesregierung zitierten 
Befragungen einer tiefergehenden Analyse, stellt man fest, dass die Bundesre-
gierung an vielen Stellen nur eine sehr selektive Auswahl der Befragungser-
gebnisse präsentiert.  
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Der Studie des Bundesamt für Naturschutz im Auftrag des BMUB (BMUB / BfN, 
2014) zufolge findet das Statement „Die Energiewende - hin zu einer überwie-
genden Versorgung aus erneuerbaren Energien – ist richtig“ eine Zustimmung 
von 56 %. Im Vergleich zur Befragung 2011 ist die Zustimmung jedoch um 7 
Prozentpunkte gesunken und damit deutlich zurückgegangen. Als Hauptgrund 
wird die Strompreisdebatte genannt. Die Zahlen ergeben insgesamt ein Bild 
der Zustimmung zum Ausbau von einzelnen Technologien im Spektrum der 
erneuerbaren Energien, sind jedoch „nur bedingt als Akzeptanzwerte für kon-
krete Projekte interpretierbar, da dafür die spezifischen Vor-Ort-Bedingungen 
und die mögliche (wahrgenommene) Betroffenheit in Betracht kommen, die in 
dieser allgemeinen Befragung nicht berücksichtigt werden konnten. Außerdem 
muss beachtet werden, dass auch eine quantitativ relativ kleine Gruppe von 
Ablehnern (zum Beispiel 7 % im Falle von Windkraft an Land) im politischen 
Prozess, bei Genehmigungsverfahren und in den (lokalen) Massenmedien eine 
durchaus wahrnehmbare Oppositionswirkung entfalten können.“ 

In der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des BDEW (For-
schungsgruppe Wahlen, 2014) findet die Aussage „Die Energiewende ist wich-
tig oder sehr wichtig“ eine Zustimmung von 89 %. Trotz dieser Unterstützung 
der Energiewende sieht die Bevölkerung in Deutschland die Art der Umset-
zung teilweise kritisch. Nur 42 % meinen, dass die Energiewende „sehr gut“ 
oder „gut“ vorankomme. 56 % sind der Auffassung, die Energiewende komme 
„weniger gut“ oder „gar nicht gut“ voran. 

Auch in der Forsa-Umfrage im Auftrag des vzbv (Forsa, 2013) findet die Aussa-
ge „Das Ziel der Energiewende ist richtig“ eine Zustimmung von 82 %. Demge-
genüber stellt die Studie aber auch Ergebnisse dar, die auf Akzeptanzprobleme 
schließen lassen. Der Begriff „Energiewende“ wird demnach vor allem mit 
erneuerbaren Energien und dem Atomausstieg assoziiert. Jeder Fünfte äußert 
spontan auch Kritik. Weiterhin fühlt sich nur rund ein Viertel der Bürger gut 
informiert darüber, was die Energiewende für ihn persönlich bedeutet. Auch in 
Bezug auf die Umsetzung der Energiewende gibt es aktuell etwas mehr Kritiker 
als Befürworter, wobei die Bürger das aktuelle Tempo des Ausbaus der erneu-
erbaren Energien eher zu langsam finden als zu schnell. Nach den Nachteilen 
der Energiewende befragt dominiert das Thema Preissteigerung. Interessant 
ist zudem, dass auch diejenigen, die sich intensiver mit dem Thema auseinan-
der gesetzt haben, die gleichen Nachteile sehen wie die weniger gut Informier-
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ten. Für mehr als zwei Drittel der Bürger überwiegen bei der Energiewende die 
Vorteile, auch wenn sie nach eigener Einschätzung aktuell die größten Lasten 
selbst tragen. Dennoch glaubt eine große Mehrheit, dass die Energiewende 
nur mit Einschränkungen umgesetzt werden kann. Leider geht die Bundesre-
gierung auf diese zusätzlichen Erkenntnisse nicht ein und entwickelt daraus 
auch keine Strategie zum Umgang mit Akzeptanzdefiziten. 

395. Neben diesen von der Bundesregierung zitierten Studien liegen weitere 
Studien zum Thema Akzeptanz der Energiewende vor, die im Fortschrittsbe-
richt 2014 keine Berücksichtigung finden. Da die Kriterien, nach denen die 
Bundesregierung ihre Studienauswahl getroffen hat, nicht bekannt sind, sollen 
im Folgenden noch weitere Ergebnisse präsentiert werden, die insbesondere 
auch den Aspekt der Umsetzung der Energiewende im eigenen Umfeld adres-
sieren und somit eine weitere Wirkungsebene von Akzeptanz der Energiewen-
de in Deutschland beleuchten. 

396. Eine Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der Agentur für Erneuerbare 
Energien (TNS Emnid, 2014) bzw. im Auftrag der Initiative Erneuerbare Ener-
giewende Jetzt! (TNS Emnid, 2013) ist der Frage nachgegangen, wie hoch die 
Akzeptanz von erneuerbaren Energien Anlagen in der unmittelbaren Nachbar-
schaft der Befragten ist. Demnach gaben in der aktuellen Umfrage (Stand 
10/2014) 72 % der Befragten an, dass sie die Stromerzeugung mittels eines 
Solarparks in ihrer Nachbarschaft „gut“ oder „sehr gut“ fänden; 61 % würden 
Windkraftanlagen, 39 % Biogasanlagen in ihrer Umgebung gut/sehr gut hei-
ßen. Im Falle von Kraftwerken verringert sich die Zustimmung stark (Gas 27 %, 
Kohle 11 %, Atom 5 %). Eine deutlich höhere Akzeptanz herrscht bei denjeni-
gen Befragten, die über eine „persönliche Vorerfahrung“ verfügen. Insgesamt 
zeigen die Ergebnisse, eine im Vergleich zu 2013 merklich gestiegene Akzep-
tanz für Solar-, Windkraft und Biomasse-Anlagen bei Befragten mit Vorerfah-
rung. Dennoch ist erkennbar, dass sich insgesamt rund ein Drittel der Befrag-
ten generell gegen erneuerbare Energien Anlagen in ihrer Umgebung ausspre-
chen, wenngleich insgesamt 92 % der Befragten den Ausbau erneuerbarer 
Energien allgemein unterstützen.  

397. Dieser vermeintliche Widerspruch kann zum Problem werden, weil be-
reits „eine quantitativ relativ kleine Gruppe von Ablehnern im politischen Pro-
zess, bei Genehmigungsverfahren und in den (lokalen) Massenmedien eine 
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durchaus wahrnehmbare Oppositionswirkung entfalten können“, wie es in der 
Naturbewusstseinsstudie des BfN heißt. Auch die genannte VDI-Studie weist 
darauf hin, dass bei standortbezogenen Akzeptanzproblemen in erster Linie 
die aktiv ablehnend eingestellten Akteure wahrnehmbar sind. Der Anteil der 
Befragten, die eine erneuerbare Energien Anlage in ihrer Nachbarschaft ab-
lehnen, besitzt folglich ein großes Potenzial zum bürgerlichen Protest und da-
mit zu einer Verschärfung von Akzeptanzproblemen.  

398. Eine weitere Studie, der GfK Global Green Index (GfK, 2014), identifiziert 
eine schwindende Akzeptanz für die Umsetzung der Energiewende. Die Auto-
ren machen dies unter anderem an der Bereitschaft der Befragten fest, einen 
Aufpreis für Ökostrom zu bezahlen. Insgesamt 46 % würden zusätzliche Kosten 
für erneuerbaren Strom akzeptieren, das sind etwa 10 % weniger als 2011, 
dem Jahr der Fukushima-Katastrophe. Die Zustimmung für neue Stromtrassen 
im unmittelbaren Wohnumfeld ist laut der Studie ebenfalls stark rückläufig: 
2011 waren es den Angaben zufolge 75 %, drei Jahre später nur noch 62 %. Die 
Akzeptanz für Windenergieanlagen in der Nachbarschaft ist im selben Zeit-
raum von mehr als 70 auf unter 60 % gesunken. 

399. Diese Form der Ablehnung ausschließlich mit dem bekannten Nimby-
Phänomen (Not in my backyard) erklären zu wollen, würde die Motivations-
vielfalt hinter den Einwänden jedoch ausblenden. Zudem ist nicht definiert, 
wie weit sich der „backyard“ erstreckt. Studien zeigten, dass die Nähe oder 
Entfernung der eigenen Wohnung nicht mit Ablehnung oder Unterstützung 
korreliert. Vielmehr bewerten gerade diejenigen Bürger, die näher an Wind-
energieanlagen wohnen, diese positiver als weiter entfernt wohnende Bürger. 
Weiterhin können sich über die Dauer von Projekten die Einstellungen ändern: 
Zum Baustart ist die Ablehnung in der Regel größer – auch diese Dynamik er-
fasst der Nimby-Begriff nicht. Dieser wichtige Aspekt aus dem Themenfeld der 
Akzeptanz findet im Fortschrittsbericht 2014 leider keine Beachtung. 

13.3 Akzeptanzproblematik aus Sicht der Expertenkommission 

400. Aus Sicht der Expertenkommission sollten beim Thema Akzeptanz meh-
rere Ebenen unterschieden werden. Eine Ebene ist die Personengruppe, die 
einzelne Maßnahmen der Bundesregierung ablehnt, weil sie dadurch individu-
elle Nachteile erwartet und demnach aus Gründen der individuellen, negativ 
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empfundenen Betroffenheit ablehnend reagiert. Eine andere Ebene stellen 
Personen dar, die generelle Vorbehalte gegenüber der Energiewende haben, 
ohne direkt und unmittelbar Nachteilen ausgesetzt zu sein. Die Lösung der 
Akzeptanzproblematik im Sinne einer Akzeptanzförderung dieser zweitge-
nannten Gruppe kann sich an den Zielen des energiepolitischen Zieldreiecks - 
Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit - orientieren, 
und sollte um die Aspekte Vertrauen in die Akteure sowie die (gefühlte) Ge-
rechtigkeit ergänzt werden. 

401. Der Fortschrittsbericht 2014 der Bundesregierung sieht die generelle 
Akzeptanz der Energiewende zu einem großen Teil von der Bezahlbarkeit der 
Energie abhängig, wie dies auch in mehreren Akzeptanzstudien herausgearbei-
tet wird. Jüngste Befragungen der TU Berlin von Kunden mehrerer Stadtwerke 
in unterschiedlichen Regionen Deutschlands zeigen ein differenzierteres Bild: 
Stellt man die Frage nach der Bedeutung einzelner Aspekte für die Akzeptanz 
der Energiewende in einer offenen Form, so steht die Bezahlbarkeit an erster 
Stelle, gefolgt von Umwelt und Sicherheit (siehe Abb. 13-2). Gibt man jedoch 
in den Umfragen die Kriterien des Zieldreiecks in konkreten Formulierungen 
vor, so landet die Versorgungssicherheit mit weitem Abstand an erster Stelle. 
Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass die Bezahlbarkeit aus emotio-
naler Sicht derzeit das primäre Problem ist, während eine unzuverlässige 
Energieversorgung zurücksteht, weil kaum ein Bürger bisher entsprechende 
Erfahrungen hat machen müssen. Käme es allerdings einmal zu einer ernsthaf-
ten Versorgungskrise, wäre es wahrscheinlich schnell umgekehrt. Die Wahr-
nehmung von möglichen Versorgungsstörungen durch die Bevölkerung könnte 
sich als ein Damoklesschwert der Energiewende-Akzeptanz herausstellen.  
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Abb. 13-2: Relevanz von Aspekten der Elektrizitätsversorgung 

 
Quelle: Gräbig und Preiß (2014); Ergebnisse eines explorativen Kunden-Workshops, den die TU 
Berlin gemeinsam mit einem Verteilnetzbetreiber in 2014 durchgeführt hatte. Dargestellt sind insge-
samt 88 Nennungen auf die offene Frage: „Was motiviert Sie, sich für Kundenbeteiligung bei einem 
Stromnetzbetreiber zu interessieren?“ 

402. Daneben wird das Thema „Partizipation“ in Befragungen der TU Berlin 
sehr hoch gewichtet. Die Befragten bewerten dies sogar teilweise höher als 
den Umweltschutz, und dies unabhängig von der Art der Befragung. Die Sehn-
sucht vieler Bürger nach mehr Partizipation erklärt sich einerseits durch ein 
geringes Vertrauen in die Akteure der Energiewende (siehe Abb. 13-2), ande-
rerseits durch ein öffentlich empfundenes Transparenzdefizit einer zuneh-
mend komplexen und schwer durchschaubaren Branche. Eventuell steht das 
Partizipationsbedürfnis auch in Verbindung mit einer gefühlten Gerechtigkeits-
lücke, die darauf beruhen könnte, dass die Normalbürger nicht über eine 
schlagkräftige Lobby verfügen, die sie vor „Ausbeutung durch die Rentensu-
cher“ schützt (Olson-Argument der Rent-seeking-Society). Die Bundesregie-
rung kann diesem Akzeptanzproblem entgegenwirken, indem sie standhafter 
als bisher Lobbyinteressen zurückweist, wobei dies natürlich öffentlich wahr-
nehmbar sein muss. 

403. Einige Umfragen haben auch gezeigt, dass sich viele Befragte ein höhe-
res Tempo bei der Umsetzung der Energiewende wünschen. Hier und in ande-
ren Fällen kann das Monitoring der Energiewende einen Beitrag zur Akzeptanz 
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leisten, indem die Bundesregierung plausibel und nachvollziehbar darstellt, 
aus welchen Gründen ein höheres Tempo beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien schwierig oder unmöglich ist. Ähnlich kann das Monitoring bei ande-
ren öffentlich diskutierten Kritikpunkten vorgehen. Aus Sicht der unabhängi-
gen Expertenkommission ist aber unbedingt darauf zu achten, dass die Bun-
desregierung den Monitoring-Prozess nicht zu einer Kampagne für ihre Ener-
giepolitik benutzt. So etwas dürfte sehr schnell das Vertrauen zerstören, wel-
ches eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Erklärungen der Bun-
desregierung zu den Schwierigkeiten und Konflikten bei der Umsetzung der 
Energiewende überzeugen.  

404. Die zweite Ebene der Akzeptanzproblematik steht in Verbindung mit 
einzelnen Maßnahmen, etwa dem Bau einer Hochspannungsleitung, die bei 
einigen das Gefühl erzeugen, zugunsten der Energiewende einen individuell 
besonderen Nachteil tragen zu müssen. Die Bundesregierung hat in ihrem 
Fortschrittsbericht 2014 neue Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz kon-
kreter Projekte der Energiewende angekündigt. Aus Sicht der Expertenkom-
mission lassen diese Vorschläge jedoch vielfach einen analytischen Unterbau 
vermissen und bleiben oftmals auch wenig konkret.  

405. Die stärkere Einbeziehung der Öffentlichkeit beim Netzausbau über 
formelle Verfahren und informelle Dialoge können zu einem besseren Infor-
mationsfluss zwischen den Akteuren der Energiewende und den betroffenen 
Bürgern beitragen, aber es ist offen, ob dies auch die Akzeptanz umstrittener 
Projekte befördert. Die Expertenkommission empfiehlt der Bundesregierung, 
eine Untersuchung zu beauftragen mit dem Ziel, die mit Dialogen und ähnli-
chen „weichen“ Maßnahmen verbundenen Wirkungen auf Akzeptanz der Bür-
ger zu analysieren. Dabei könnte vielleicht auch eine Erfolgskontrolle von Pla-
kat- und Anzeigenaktionen erfolgen, um die Wirksamkeit solcher Aktionen in 
Zukunft zu verbessern. 

406. Wenn man allerdings die Erkenntnis der BfN-Studie zugrunde legt, wo-
nach bessere Information allein nicht ausreicht, um die Ablehnung einzelner 
Projekte zu überwinden, greifen Dialoge und ähnliches zu kurz. Es sollten die 
Gründe für die Betroffenheit konkreter Energiewende-Projekte stärker in den 
Mittelpunkt der Bemühungen gerückt werden. Dabei können gut durchdachte 
Partizipationskonzepte eventuell hilfreich sein, um die fehlende Akzeptanz zu 
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überwinden. Auf diese Weise konnte beispielsweise in vielen Fällen der Wi-
derstand gegen Windparks im ländlichen Raum überwunden werden. Aller-
dings gibt es auch gegenteilige Erfahrungen. Die Bundesregierung sollte unter-
suchen lassen, ob dies an einem im konkreten Fall schlecht ausgestalteten 
Partizipationsmodell gelegen hat oder ob Partizipationsmodelle selbst unter 
bestimmten Bedingungen an Grenzen stoßen.  

407. Zudem ist zu beachten, dass Umfragen zur Unterstützung der Energie-
wende auf Bewertungen basieren, denen nicht zwingend ein aktives Handeln 
der Befragten folgen muss. Einschätzungen werden nämlich in einem hypothe-
tischen Kontext erhoben, kein Teilnehmer wird genötigt, sich tatsächlich ent-
sprechend zu verhalten. Eine geäußerte positive Einstellung etwa zur Energie-
wende muss daher nicht zwingend bedeuten, dass die Bürger auch bereit sind, 
gegebenenfalls persönliche Einschränkungen für deren Umsetzung in Kauf zu 
nehmen. Reales, effektives Handeln kann also durchaus anders aussehen. Die-
ses mögliche Auseinanderfallen von bekundeten und offenbarten Präferenzen 
sollte in künftigen Überlegungen zur Akzeptanz berücksichtigt werden. 

13.4 Verteilungsdimensionen 

408. Während der Fortschrittsbericht 2014 keine gesonderten Ausführungen 
zu den Verteilungswirkungen der mit der Energiewende verbundenen Maß-
nahmen enthält, hatte die Expertenkommission im vergangenen Jahr eine 
ausführliche Analyse von zwei Verteilungsaspekten vorgelegt. Neben der be-
sonderen Ausgleichsregelung zugunsten der energieintensiven Industrie wur-
den die Auswirkungen steigender Energieausgaben auf die privaten Haushalte 
sowie die damit verbundene Gefahr der Energiearmut diskutiert. 

409. Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass sich die möglichen Vertei-
lungswirkungen der Energiewende nicht allein auf die beiden vorstehenden 
Aspekte beschränken. Der Expertenkommission ist bewusst, dass es auch 
nicht-monetäre oder indirekt wirkende Verteilungseffekte gibt. Wenn man das 
Thema gleichwohl auf den monetären Aspekt beschränkt, gelangt man zumin-
dest auf die folgenden Problembereiche: 

 Energieintensive Branchen: Die Verteilungswirkungen werden von einem 
breiten Spektrum von Instrumenten beeinflusst. Dazu gehört nicht nur die 
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gerade neu geregelte besondere Ausgleichsregelung, sondern auch 
Stromsteuerrabatte, reduzierte Netzentgelte, Ausgleich von emissions-
handelsbedingten Strompreiserhöhungen und vieles mehr. Der Fort-
schrittsbericht 2014 gibt unter Abschnitt III.4.1.5 eine Aufzählung der ver-
schiedenen Maßnahmen, doch wäre eine systematische Wirkungsanalyse 
notwendig. Dabei sollten sowohl die aggregierte Wirkung der Maßnahmen 
auf einzelne Unternehmen wie auch eine vergleichende Wirkungsanalyse 
zwischen verschiedenen Unternehmen der gleichen Branche vorgenom-
men werden. 

 Von Energiearmut betroffene Haushalte: Die Expertenkommission emp-
fiehlt, den sogenannten „High Cost/Low Income“ (HCLI) Ansatz als Indika-
tor zur Messung der Energiearmut zu verwenden. Demnach wird ein priva-
ter Haushalt als von Energiearmut gefährdet definiert, wenn sein Ausga-
benanteil für Energie über den Medianausgaben und gleichzeitig sein ver-
fügbares Äquivalenzeinkommen nach Abzug der Energieausgaben unter-
halb der offiziellen Armutsgrenze von derzeit knapp 1.000 Euro/Monat 
liegt. 

 Interpersonelle Verteilung: Bei den Verteilungswirkungen auf Haushalte ist 
nicht nur die Energiearmut zu thematisieren, sondern auch andere Aspek-
te wie beispielsweise die Verteilung der Energiewende-Kosten zwischen 
jungen und alten Personengruppen oder – wohl politisch noch wichtiger –
zwischen Wohnungsbesitzern und Mietern.  

 Verteilung zwischen Energieverbrauchern mit und ohne Eigenerzeugung: 
Dies stellt einen verteilungspolitisch potentiell besonders brisanten Sach-
verhalt dar. Mit der jüngsten EEG-Novelle wird die EEG-Umlage teilweise 
auch für die selbst verbrauchte Elektrizität erhoben. Der Fortschrittsbe-
richt 2014 bewertet diese Neuregelung als „insgesamt ausgewogen“, doch 
sind die neuen Regelungen komplex mit diversen Ausnahmen und Sonder-
tatbeständen verbunden. 

 Verteilung zwischen Stadt und Land: Über das EEG besteht weiterhin der 
Grundsatz fort, dass tendenziell die Bürger und Mieter in den Großstädten 
Milliardentransfers an die zumeist süddeutschen „Solarbauern“ leisten. 



Drucksache 18/3487 – 452 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“  

218 

 Verteilung zwischen Bundesländern: Der BDEW veröffentlicht regelmäßig 
Nettotransfers zwischen Bundesländern, die mit dem EEG verbunden sind 
(zuletzt am 24.02.2014). Im Jahr 2013 betrug der Saldo der EEG-
Zahlungsströme für Nordrheinwestfalen – 3 Mrd. Euro und für Bayern 
+ 1 Mrd. Euro. Das sind durchaus verteilungspolitisch relevante Größen-
ordnungen.  

 Verteilung innerhalb der Elektrizitätswirtschaft: Die im Rahmen der Ener-
giewende ergriffenen bzw. geplanten Maßnahmen sind auch mit Vertei-
lungseffekten innerhalb der Elektrizitätswirtschaft verbunden. Man denke 
an die Auswirkungen von Market Splitting, Merit-Order-Effekt und eventu-
ell den Kapazitätsmarkt. 

Diese Übersicht zeigt, dass in den künftigen Monitoring-Berichten auf diese 
unterschiedlichen Aspekte eingegangen werden sollte. Hierzu sind gegebenen-
falls gesonderte Untersuchungsaufträge zu prüfen. 
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